
Friedrich Roth, dem Verfechter einer Friedens-
forschung, unter dem Tite

10
l „Quo vadis — Ge-

schichtsunterricht?" )  aufgewiesen wurde, 
kann nur durch eine umfassendere Sinnbezo-
genheit überwunden werden.

Dazu haben die neuen Richtlinien in verschie-
denen Bundesländern bereits einen Ansatz 

geschaffen: Es gibt nur noch einen Durchgang 
durch die Geschichte, das heißt, der Lehrplan 
läuft von der 5. bis zur 9. bzw. 10. Klasse in 
einem Zuge durch von der Urzeit bis zur Ge-
genwart. Damit ist die Bildersammlung von 
„Geschichten aus der Geschichte" in die Hei-
matkunde der Grundschule verwiesen.

II. Das Geschichtsbild formt Politik und Geschichte

1. Zur Geschichte des Geschichtsunterrichts
Das Thema enthält die Voraussetzung, man 
könne von einem wirklichen „Beitrag" des 
Geschichtsunterrichts zur politischen Bildung 
sprechen, das heißt, dieser Beitrag müßte aus 
dem Phänomen „Geschichte" herzuleiten sein, 
indem man es zur Politik in Beziehung setzt. 
Diese These soll durch eine kurze historische 
Analyse erläutert werden.
Erich Weniger hat als eine Art Gesetz heraus-
gefunden, daß immer die sozialen Schichten 
und Kreise geschichtlich unterrichtet wurden, 
die an der Regierung und Verwaltung beteiligt 
waren 11 ). Im frühen Mittelalter war der Kle-
rus maßgeblich an politisch führender Stelle 
tätig, weil er allein die Schicht der Gebildeten 
stellte, vor allem die Mönche. Nur sie be-
schäftigten sich mit Geschichte und Geschichts-
schreibung. Im hohen Mittelalter bis hin zur 
Zeit des fürstlichen Absolutismus waren Ge-
schichte und geschichtliche Unterweisung den 
Fürsten vorbehalten; Geschichte wurde im 
wesentlichen aus dynastischem Interesse ge-
trieben. Mit den Freiheitskriegen begann in 
Deutschland das Interesse an Politik und Ge-
schichte zu wachsen und erfaßte vor allem die 
bürgerlich-akademischen Kreise. Von der Uni-
versität griff der Impuls der Romantik auf die 
neugegründeten Gymnasien über. Bildung be-
deutete historische Bildung. Die Dichter wähl-
ten geschichtliche Stoffe in politisch bildender 
Absicht. Die Erziehung zur Nation und zum 
Kampf für die Freiheit galt als Ziel eines ge-
schichtlich-patriotischen Unterrichts, der sich 
— wie die Dichtung — an der germanischen 
Frühzeit orientierte. Das neuhumanistische 
Gymnasium allerdings, Schule des emanzipier-
ten Bürgertums, das nun als Beamtenschaft an 
den Regierungsaufgaben beteiligt wurde, stell-
te ein elitär-ästhetisches Erziehungsziel in den 
Mittelpunkt und nahm seine Vorbilder aus 
der Antike.

Die Geschichte sollte Vor- und Leitbilder für 
die politische Erziehung in der Gegenwart her-
geben. Die Möglichkeit eines Beitrags des 
Geschichtsunterrichts zur Politischen Bildung 
war für die damaligen Pädagogen unbestrit-
ten. Damals begann sich jene historisierende 
Form der Bildung in Deutschland zu verbrei-
ten, die schon Nietzsche kritisiert hat und 
die auch heute noch Gegenstand der Kritik ist. 
Nach 1848 nahmen die fürstlichen Regierungen 
in Deutschland unmittelbar Einfluß auf den 
Geschichtsunterricht in ihren Schulen. Die 
neueste Geschichte wurde bewußt ausgeklam-
mert, die Beschränkung auf die Antike wurde 
für die Gymnasien noch strenger durchgeführt, 
und für die Volksschulen schrieb man eine 
dynastische Geschichte in Geschichtsbildern 
vor. Nach 1871 stand der Geschichtsunterricht 
vollends im Dienste der Erziehung zum .guten 
Patrioten' unter besonderer Berücksichtigung 
des jeweiligen Herrscherhauses. Kaiser Wil-
helm II. griff schließlich persönlich in den 
Geschichtsunterricht ein durch die Cabinetts-
ordre vom 1. Mai 1889, um die Schüler gegen 
die Einflüsse des Sozialismus immun zu ma-
chen.
Das nationalistische Geschichtsbild der staat-
lichen Schulen, stets neu wachgehalten durch 
den Sedanstag, hat zu einem Geschichtsbild 
geführt, dessen gefährliche politische Wirkun-
gen erst viel später — zu spät — erkannt wur-
den. Der durch diese Erziehung mit bedingte 
„Zeitgeist" hatte alle Schichten der Bevölke-
rung so stark erfaßt, daß selbst die ideologi-
schen Gegenkräfte nicht dagegen ankamen. Al-
lerdings darf man nicht vergessen, daß dieser 
nationalistisch-imperialistische „Zeitgeist" da-
mals alle europäischen Völker erfaßt hatte. 
Golo Mann hat in seiner Rede zum Jubiläum 
des Auswärtigen Amts darauf hingewie-
sen 120).

10) In: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung, 5/69.
11) Erich Weniger/Die Grundlagen des Geschichts-
unterrichts, Leipzig 1926. Vgl. dazu auch Heinrich 
Ritter von Srbik, Geist und Geschichte, 2 Bände, 
München — Salzburg 19642.

12) Vgl. zu dieser Frage einer „Indienststellung der 
Historie" und des „Zeitgeistes" K. D. Erdmanns 
Vortrag auf dem Freiburger Historikertag 1967: 
Geschichte, Politik und Pädagogik — aus den Ak-
ten des Deutschen Historikerverbandes, in: Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht, 1968,



Neben dem offiziellen Geschichtsbild gab es 
zwei inoffizielle:
a) Das Geschichtsbild des historischen Mate-
rialismus wurde in den Kreisen der marxisti-
schen Arbeiterschaft durch die intensive Schu-
lungsarbeit ihrer Funktionäre gegen Ende des 
19. Jahrhunderts bekannt. Sein leicht lehr- und 
lernbarer Inhalt ist der Klassenkampf und der 
vorgezeichnete Weg der Geschichte über den 
Kapitalismus zur Revolution. Dieser determi-
nierte Ablauf des Geschehens bis zur staats-
freien Endstufe schien zwar utopisch, war aber 
für die immer zahlreicher werdenden Anhän-
ger des Sozialismus verheißungsvoll. Auch 
hier diente das Geschichtsbild zur Gestaltung 
der Politik. Bismarcks Gesetze gegen die 
„Reichsfeinde" führten nur zu einer noch stär-
keren Konsolidierung dieser Anhängerschaft 
eines geschichtlich-politischen Zukunftsbildes, 
das im Gegensatz zu dem staatlich gelehrten 
stand.
b) Das Geschichtsbild des in der Bismarckzeit 
ebenfalls verfolgten Katholizismus unterschei-
det sich vom offiziellen dadurch, daß es noch 
Kategorien und Werte kennt, die über der 
Nation und dem staatlichen Vaterland stehen, 
und daß es den Säkularisierungsprozeß noch 
nicht mitvollzogen hat. Das hatte zur Folge, 
daß überall da, wo diese Geschichtsauffassung 
als Heilsgeschichte noch ernsthaft geglaubt 
wurde, statt der hybriden Fortschrittsgläubig-
keit und des imperialistischen Nationalismus 
die Endlichkeit der gottgeschaffenen Welt ge-
sehen wurde.
Die Weimarer Republik versuchte zum ersten-
mal, eine pluralistische Bildungswelt zu ermög-
lichen. Mit der Einführung der vollen parla-
mentarischen Demokratie war jeder Bürger 
formell an der politischen Gestaltung der Ge-
sellschaft beteiligt. Daher sollte auch jeder den 
vollen Geschichtsunterricht erhalten. War in 
Preußen durch einen Ministerialerlaß im Jahre 
1872 in allen Volksschulen Geschichte als or-
dentliches Unterrichtsfach eingeführt worden, 
so wurde der Geschichtsunterricht jetzt auf 
eine noch breitere Basis gestellt und — nach 
Möglichkeit — dem Einfluß des Staates entzo-
gen, dafür aber in der erstaunlichen Liberali-
tät jener Zeit den jeweiligen Schulbuchverla-
gen und -autoren überlassen! Neue Tendenzen 
wollten den Geschichtsunterricht im pazifisti-
schen Sinne mehr als Kulturgeschichte gestal-
ten, im Grunde aber änderte sich an der natio-

nalistischen Tendenz kaum etwas. Der Natio-
nalsozialismus brachte dann wieder eine ein-
heitliche Ideologie in die politische Erziehung 
durch Geschichte: Erziehung zum heldischen 
Menschen durch Aufzeigen des Rassenkampfes 
in den Jahrtausenden nordisch-germanischer 
Geschichte 12a).

2. Grenzen der Fachwissenschaft
Was und wie war bis dahin der „Beitrag des 
Geschichtsunterrichts zur Politischen Bildung"? 
War er erfreulich, positiv? Nach 1945 schrie-
ben Historiker Bücher mit Titeln wie „Die 
deutsche Katastrophe" — „Abschied von der 
bisherigen Geschichte" — „Irrweg der deut-
schen Nation", die die Frage stellten: war alles 
falsch?
Ist es nicht für den Nachlebenden erschrek-
kend, wenn er lesen muß, wie deutsche Uni-
versitätshistoriker sich in ihren Urteilen ge-
irrt haben und wie sie sich etwa im Ersten 
Weltkriege völlig unwissenschaftlich in einen 
Haß haben hineinziehen lassen, obwohl sie 
von der Voraussetzungslosigkeit der Wissen-
schaft gesprochen hatten? Ist es nicht erschüt-
ternd, wenn man von einem so hochzuver-
ehrenden Geist wie Wilhelm Dilthey folgende 
Passage liest: „Unseren Schriftstellern impo-
niert bald das romanische Ideal der Vernich-
tung von Familie und Eigentum zugunsten 
staatlicher Tyrannei, bald der rückständige 
skandinavische Kultus des Rechts der verband-
losen Individualität, bald das barbarische sla-
wische Wühlen in den Partien des Menschen, 
wo für die Bestie Raum ist. Nur aus den Tie-
fen des germanischen Wesens kann unseren 
Dichtern ein der Gegenwart mehr entsprechen-
des Bewußtsein kommen, was das Leben sei 
und was die Gesellschaft sein soll." (Aus: Die 
Einbildungskraft des Dichters, 1887) 13 ).

Heft 1; Hans Joachim Schoeps (Hrsg.), Zeitgeist im 
Wandel, 2 Bde., Stuttgart 1967/68; Golo Mann, Hun-
dert Jahre Auswärtiges Amt, in: Das Parlament, 
20. Jg„ 1970, Nr. 3, S. 10 f.; Wolfgang Schlegel, Die 
geistesgeschichtlichen Grundlagen des 19. Jahr-
hunderts, in: Staat und Gesellschaft, Neustadt a. d. 
Aisch 1968.

12a) Eine „Geschichte des Geschichtsunterrichts" 
steht noch aus. Vorarbeiten dazu liegen vor in vier 
materialreichen Examensarbeiten des Seminars für 
Geschichte der früheren Pädagogischen Hochschule 
Kaiserslautern (jetzt Abteilung Landau der Erzie-
hungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-
Pfalz).
13) Zit. nach Ludwig Pesch, Die west-östliche Nation, 
Stuttgart 1965, S. 149 f.

Trägt also Geschichte als Geschichtsunterricht 
tatsächlich zur Politischen „Bildung" bei? Si-
cherlich, aber wie? War die Art, wie durch 
Geschichte politische Erziehung und Bildung 
vermittelt wurde, im kritischen Rückblick im-
mer richtig? Falls wir sie nicht für richtig oder 
angemessen halten — so müssen wir weiter 
fragen, ob es an der Geschichte oder an der 
Politischen Bildung lag. Sind wir sicher, daß 
heute die Erfolge besser sein werden? Alle 
Untersuchungen, die über die Effektivität und 



über die qualitative Wirkung der Politischen 
Bildung — sei es mit oder ohne Geschichts-
unterricht — angestellt wurden, verneinen den 
Erfolg oder stellen ihn zumindest kritisch in 
Frage. Es genügt, wenn an die jüngst hier 
erschienenen Arbeiten von Assel und 
Schaaf 14)  und an das etwas verspätet erschie-
nene Protokoll einer Tagung der Kommission 
für Politische Bildung von 1968 15)  erinnert 
wird. Was dort z. B. Felix Messerschmid an 
intellektueller Bildung des Aktivbürgers for-
derte, kommt zwar scheinbar ganz ohne Ge-
schichte aus, könnte aber die gesetzten For-
derungen wie „Herrschaftsverhältnisse auf 
Sinn und Ziel der demokratischen Verfassung 
hin zu prüfen und zu durchschauen" ohne ge-
schichtliche Bildung nicht erfüllen. Anderer-
seits wies Messerschmid darauf hin, „daß mit 
den Fachwissenschaften allein politische Bil-
dung nicht zu leisten sei". Die Beiträge der 
Einzelwissenschaften seien von außerordentli-
cher Wichtigkeit und müßten ,im Hinterkopf' 
des jeweils Lehrenden in möglichster Fülle 
und Klarheit vorhanden sein. Aber die bloße 
Vermittlung fachwissenschaftlicher Ergebnisse 
gehe nicht „unter die Haut" und schaffe nicht 
politische Bildung im eigentlichen Sinn.
Nach 1945 hatte man die politische Relevanz 
des Geschichtsunterrichts durchaus noch gese-
hen. Aus all den Erfahrungen sowohl der 
Weimarer Republik als auch des National-
sozialismus wollte man etwas für die eigene 
Zeit und Zukunft „lernen". Nach einer Zeit 
der Stagnation kurz nach 1945 setzte damals 
die Welle der „Revision des deutschen Ge-
schichtsbildes" ein. Während die DDR durch 
Historiker-Kollektive ein ideologisches neues 
Geschichtsbild erstellte, legte man in der Bun-
desrepublik größten Wert darauf, kein Ge-
schichts
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bild zu haben, da man es nicht „ma-

chen" könne ). Aber sowohl in der DDR 
als auch in der BRD entging man nicht der 
Gefahr, aus der politischen Wünschbarkeit der 
Gegenwart eine bestimmte Sichtweite in die 

Vergangenheit zurückzuprojizieren.Geschichte 
sollte vornehmlich unter dem Aspekt des Klas-
senkampfes oder dem der Demokratie betrach-
tet werden. Der Auftrag an den Geschichts-
unterricht lautete eine Zeitlang: „Bewältigung 
der jüngsten Vergangenheit". Diese Bewälti-
gung sollte durch „Zeitgeschichte" erfolgen. 
Aber erst Anfang der sechziger Jahre bemerk-
te man, daß Zeitgeschichte nicht aus sich poli-
tische Bildung erbringt. Man vergleiche dazu 
das obige Zitat von Messerschmid über den 
begrenzten Beitrag der Fachwissenschaften.
Rudolf Raasch wollte mit seinen Befragungen 
bei Gymnasiasten beweisen, daß die in der 
Schule betriebene Zeitgeschichte durch weit-
gehende oder völlige Ausklammerung von 
tradierten Begriffen wie „Vaterland", „Na-
tion", „national" ein .Vakuum' ergeben hätte 
und als Kompensation nun erst recht eine 
nationale Haltung bei den Schülern entstanden 
sei. Eugen Lemberg hat ebenfalls wiederholt 
diese These vertreten, insbesondere in Band II 
seines Werkes „Nationalismus" 17), in dem er 
aufgrund seiner Theorie, daß es Nationalismus 
immer gegeben habe und immer geben werde, 
die psychologische und soziologische Notwen-
digkeit der „Hingabe und Bindung an Groß-
gruppen" als Inhalt politischen Engagements 
für Jugendliche erklärt. Weiterhin möchte 
Lemberg „Ostkunde" zum Inhalt einer mate-
rialen politischen Bildung anstelle einer bisher 
nur formalen machen 18 ).

14) Hans-Günther Assel, Kritische Gedanken zu den 
Denkansätzen der politischen Bildung, B 31/69 v. 
2. August 1969, und Erwin Schaaf, Ordnung und 
Konflikt als Grundprobleme der politischen Bil-
dung, B 1/70 v. 3. Januar 1970, die sich bereits mit 
der als die modernste „Didaktik der politischen 
Bildung" angesehenen Arbeit von Hermann Gie-
secke (Konflikttheorie) kritisch auseinandersetzen.
15) Die deutsche Unruhe. Ursachen — gegenwär-
tige Situation — Folgerungen für die politische 
Bildungsarbeit, B 3/70 v. 17. Januar 1970.
16) Die Bemühungen des Verfassers um ein „deut-
sches Geschichtsbild", in manchen Formulierungen 
wohl etwas ungeschickt, aber in dem Vorsatz un-
ternommen, keine Tabuisierung der deutschen Ge-
schichte als Geschichte einer Nation aufkommen zu 
lassen, trugen ihm neben manch gar nicht beab-
sichtigter Anerkennung (z. B. Abdruck ohne Wis-
sen des Vers, in den „Burschenschaftlichen Blät-

tern") auch mancherlei Kritik ein, da man den 
„Mythos" eines „gemachten" Geschichtsbildes fürch-
tete. — Wie ich in aller Bescheidenheit meine, hat 
mir die spätere Entwicklung recht gegeben, da 
durch Auslassung der nationalen Gesamtgeschichte 
oder durch extrem-einseitige Kritik eine Tabuisie-
rung eintrat, deren Folgen Rudolf Raasch in seinem 
Buche „Zeitgeschichte und Nationalbewußtsein" 
(Neuwied 1964) nachgewiesen hat. Vgl. auch meine 
Aufsätze in der Beilage zum PARLAMENT: Revi-
sion und Wiederherstellung des deutschen Ge-
schichtsbildes, B XLIV/58 vom 5. Nov. 1958 und 
Entwurf eines deutschen Geschichtsbildes in volks-
pädagogischer Absicht, B 15/60 vom 13. April 1960; 
beide wieder abgedruckt in meinem Buche: Ge-
schichtsbild und geschichtliche Bildung als volks-
pädagogische Aufgabe, Weinheim 1961.
17) In: Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, 2 Bde Ich 
habe mich mit seinen Thesen auseinandergesetzt 
in meinem Aufsatz: Nationalismus und politische 
Bildung, in: Der freie Bürger (Beilage zur Staats-
zeitung Rheinland-Pfalz) 1967, und in: Pädagogische 
Arbeitsblätter 1967 (Beilage zur Süddeutschen Leh-
rerzeitung).
18) In: Ostkunde, Hannover 1966. — Vgl. dazu jetzt 
kritisch Caesar Hagener, Zum Beispiel Ostkunde, 
in: Westermanns Pädagogische Beiträge, 21 Jg., 
1969, S. 1 ff., und eine sich daran in derselben Zeit-
schrift anschließende Diskussion.

Die Übernahme bestimmter Inhalte aus der 
Geschichte in die politische Bildung scheint 
aber nicht mehr unumstritten möglich zu sein.



Die bereits zitierte Kommission zur Beratung 
der Bundesregierung in Fragen der Politischen 
Bildung kam zu dem Ergebnis, daß es derzeit 
keine faßbare Konzeption der Politischen Bil-
dung gäbe. Dr. Tormin stellte in-jener Dis-
kussion zu einer Bemerkung von Professor 
Rothfels fest, „die Praktiker der politischen 
Bildungsarbeit hätten die Notwendigkeit einer 
Grundkonzeption schon früh als sehr dringend 
empfunden. In zahlreichen und intensiven Be-
mühungen habe man sich mit dieser Frage 
auseinandergesetzt; zu einer gültigen Lösung 
sei es jedoch nicht gekommen. Unter diesen 
Umständen müßten die gestellten Aufgaben 
pragmatisch angegangen werden. Die Frage 
nach einer Gesamtvorstellung von Politik und 
Gesellschaft sei zur Zeit nicht beantwortbar." 
Professor Hennis vertrat hierzu die Auffas-
sung, „daß eine solche Gesamtkonzeption 
überhaupt nicht realisierbar sei. Sie widerspre-
che einfach dem Wesen von Politik, die ja 
die ständige Reaktion auf Lagen sei und nicht 
Ausführung eines theoretischen Programms . . . 
Der Entwurf eines Gesamtkonzepts der Politi-
schen Bildung — wie ihn vielleicht auch die

Die Diskussion spitzt sich auf die Frage zu: 
Können wir aus der Geschichte lernen? Kann 
Geschichtsunterricht politische Bildung erge-
ben? Lernen meint doch wohl in diesem Zu-
sammenhang, politisch lernen, besser für das 
nächste Mal zu handeln, Fehler, die gemacht 
wurden, nicht wiederholen. Was sagt die ge-
schichtliche Erfahrung dazu?
Luther meinte, die „Chroniken und Historien" 
seien „wundernütze", den Lauf der Welt zu 
erkennen. Die Geschichte war ihm ein Spiegel, 
darauf die Menschen die Welt erblicken und 
„dazu witzig und weise werden aus denselben 
Historien . . .". Wolle man die Erfahrungen, die 
uns die Geschichte bietet, durch eigene Er-
fahrungen machen, so würde dazu unser Leben 
nicht ausreichen, sagte er. Ich nenne das die 
„stellvertretende Funktion" des Geschichts-
unterrichts: wissen, was menschenmöglich ist, 
das heißt, das Menschenbild realistisch sehen.
In der Aufklärung entdeckte man das geneti-
sche Prinzip in der Geschichte; dadurch wurde 
sie zur zwangsläufigen Stufenleiter, die zum 
optimalen Ziel einer Endstufe menschlicher 
Entwicklung auf vernünftigem Wege führt. 
Die Französische Revolution wollte dieser 

Bundesregierung von der Kommission erwarte 
— scheine ihm daher nicht möglich zu sein." 19 ) 
Nun gilt allerdings die Aussage von Hennis 
nicht schlechthin, denn es gibt ja durchaus 
Auffassungen, die Politik als Ausführung 
eines Programms oder einer Ideologie anse-
hen, nur eben ist es nicht die unsrige. Wir 
haben aber gesehen, daß es auch in unserer 
Vergangenheit im deutschen Staate Zeiten ge-
geben hat, in der man zu einer bestimmten 
Konzeption hin erziehen wollte, in der man 
zu einem guten Patrioten erziehen wollte. Das 
aber wird heute nicht mehr akzeptiert und ist 
heute nicht mehr möglich20). Also kann auch 
Geschichtsunterricht nicht inhaltlich von sich 
aus zur Politischen Bildung führen, auch Zeit-
geschichte nicht. Die täglichen Ereignisse be-
weisen es: Studenten werfen der Schule und 
der Hochschule einerseits vor, die Gegenwart 
sei trotz aller Zeitgeschichte falsch gestaltet, 
benützen aber andererseits Argumente aus 
der Zeitgeschichte: Die Bilder von Rosa Lu-
xemburg und anderen revolutionären Helden 
zeigen, daß ihre Vorstellungen aus der Zeit-
geschichte stammen.

19) Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3/70, S. 28.
20) Vgl. dazu meinen Beitrag: Nation und Demokra-
tie — ein pädagogisches Problem unserer Zeit, in: 
Nation und Demokratie in unserer Zeit, Mainz 1969.

III. Lernen aus der Geschichte?

Entwicklung nachhelfen, und Marx bildete dar-
aus das logische Gesetz einer determinierten 
Geschichte. Die Romantiker erblickten in einer 
längst vergangenen Zeit, die zum Ideal ver-
klärt wurde, das Vorbild für die Politik und 
wollten Vergangenes wiederherstellen (Re-
stauration). Jakob Burckhardt aber sah in der 
Heraufkunft des Nationalismus — ähnlich wie 
Grillparzer — den Untergang der Kultur; 
,Macht' war ihm an sich böse.
Das Fazit dieser Geschichtsbetrachtungen ist, 
um es pointiert zu sagen: Man lernt immer 
nur das aus der Geschichte, was man lernen 
will oder soll! Ähnliches wurde im ersten 
Kapitel gelegentlich der Geschichte des Ge-
schichtsunterrichts bereits angedeutet: Die 
Wilhelminische Zeit versuchte in einer Zeit 
mit demokratischen Tendenzen in Europa, völ-
lig unzeitgemäß dennoch in Deutschland das 
monarchische Prinzip als Gottesgnadentum zu 
restaurieren und zu konservieren, einen Ho-
henzollern-Mythos zu entwickeln, um zu be-
weisen, daß die Geschichte geradewegs auf 
diese preußisch-deutsche Gegenwart hinge-
führt habe. Die Weimarer Zeit versuchte, na-
tionale, demokratische und pazifistische Ge-
schichte zugleich zu lehren und verlor damit 
ihr Profil. Hitler ließ aus der Geschichte nur 
die kämpferischen Helden von Armin dem 
Cherusker bis Horst Wessel gelten. Und auch 
er griff, wie Wilhelm II., persönlich in den 



Geschichtsunterricht ein, hatte er doch in 
Mein Kampf darüber ein eigenes Kapitel ge-

schrieben. Geschichte war also immer als Un-
terricht und auch als Wissenschaft „Magd der 
Politik".
Gern hat man auch von den „Analogien" in 
der Geschichte gesprochen. So schrieb Johann 
Gustav Droysen über Alexander den Großen 
und sah in den Makedoniern die Preußen der 
Antike. Für Spengler war in Analogie zur 
spätrömischen Kaiserzeit seine Gegenwart 
eine Verfallszeit — was Ludwig Klages und 
Hans Sedlmayr für die Anthropologie und 
Kunstwissenschaft nachvollzogen. Wagner und 
Nietzsche wollten aus dem germanischen My-

IV. Politik und Geschichte

Die Herausarbeitung des einmaligen, einzig-
artigen und unwiederholbaren Faktums als 
Aufgabe der Geschichtswissenschaft hat zu 
einem Spezialistentum geführt, so daß keine 
großen Gesamtdarstellungen mehr gelingen 
konnten. Hängt man weiterhin diesem histori-
schen Prinzip nach, so kann in der Tat die 
Geschichte, dem Nur-Einzelnen verhaftet, der 
Politik und der Politischen Bildung kaum einen 
Beitrag liefern, da ja auch die Situation und die 
Lage jeweils in der Politik anders ist und der 
Politiker und der Aktivbürger jeweils anders 
darauf reagieren müssen. Wenn wir aber die 
jüngste Entwicklung der Geschichtswissen-
schaft und auch der Geschichtsdidaktik verfol-
gen, so wird ein Verlassen der Position des 
extremen Historismus deutlich. Die reine Er-
eignisgeschichte tritt zurück in ihrer Bedeu-
tung gegenüber einer Verlebendigung und 
einem Ausweis von geschichtlichen Strukturen, 
die der geschichtlichen Wirklichkeit in ihrer 
Komplexität und Verästelung, in ihrem Uber-
greifen auf alle Lebensgebiete des sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens nahe-
kommen und die inneren Baugesetze’ trans-
parent machen sollen.
Werner Conze und Theodor Schieder22) ha-
ben in ihren Forschungsgebieten auf diese 
neue Form geschichtlicher Forschungsmetho-
dik hingewiesen. Auch Paul Kluke machte 
zum Verhältnis Geschichtswissenschaft—Politi-

21) Vgl. Reinhard Wittram, Das Interesse an der 
Geschichte. Kleine Vandenhoeck-Reihe Nr. 59/60.
22) Vgl. Theodor Schieder, Geschichte als Wissen-
schaft, München 1960, und ders., Das deutsche Kai-
serreich von 1871 als Nationalstaat, Köln-Opladen 
1961. — Geht es im ersten Buche um die gegen-
wärtige historische Methode, so im zweiten nicht 
um die Ereignisgeschichte, sondern um das natio-
nalstaatliche Bewußtsein. Eine ähnliche Problema-
tik zeigt auch Werner Conze auf: Die deutsche Na-
tion. Ergebnis der Geschichte, Göttingen 1963.

23) In: Neuere Geschichte. Deutsche Außenpolitik im 
Zeitalter des Nationalstaates, Fischer-Bücherei, 
Funk-Kolleg Bd. 5 (1969).

thos eine neue Kultur für das 19. und Hitler 
und Alfred Rosenberg für das „XX. Jahrhun-
dert" schaffen. Immer und immer wieder 
sollte Politik als Gestaltung der Gegenwart 
und der Zukunft durch die Geschichte geformt 
werden.
Echte Analogien, die schlüssig sind, gibt es 
nicht in der Geschichte, so lehrte der Historis-
mus. Wittram hat wiederholt davor gewarnt, 
denn jede 
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geschichtliche Situation sei je wie-
der eine andere und lasse sich niemals mit 
einer früheren vergleichen ). Können wir 
also nichts lernen aus der Geschichte? Ist der 
Historismus heute noch zeitgemäß in seiner 
rein individualisierenden Auffassung?

sehe Bildung entsprechende Ausführungen23 ). 
Bei seiner Aufgabe, die Funk-Hörer exempla-
risch in die Arbeitsweise der Geschichtswissen-
schaft einzuführen, wählte er nicht, wie es 
noch Heimpel in seinen großen Vorlesungen 
über deutsche Geschichte im Norddeutschen 
Rundfunk 1955 getan hat, den erzählenden 
Bericht über die Zeiten hinweg unter gleichzei-
tiger Herausarbeitung der großen Tendenzen 
(Ideen), sondern er beschränkte sich auf eine 
Epoche und auf ein politisches Grundproblem: 
„Geschichte ist ... auch Erzählung um der 
Erzählung willen, und eben doch viel mehr, 
sie ist ein Ringen um die Probleme, die uns 
alle existentiell betreffen . . . Und zudem wur-
de der Geschichte schon sehr früh eine beson-
dere Aufgabe zugeschrieben: die unmittelbar 
belehrende ... So gern ein solcher Anspruch 

.bestritten wird, sollten wir uns vergegenwär-
tigen, daß doch eine ganze Wissenschaft dar-
auf aufbaut . . . die Politik-Wissenschaft . . . 
Das Funk-Kolleg dieser Reihe, das an den 
politischen Verhältnissen Englands seit dem 
17. Jahrhundert allgemeine Einsichten in die 
Voraussetzungen und das Wesen des Parla-
mentarismus vermittelt hat, ist ein schönes 
Beispiel dafür." (S. 9 f.)
Warum er das Thema „Außenpolitik in 
Deutschland" gewählt hat, begründet er poli-
tisch und nicht historisch, aber letzthin soll 
dadurch Geschichte transparent werden, denn 
nun kann sie wieder einen Beitrag zur Politi-
schen Bildung leisten: „So verwirrend nun 
außenpolitische Ereignisse in den Verwicklun-
gen eines bestimmten Fragenkomplexes sein 
mögen, es bleiben in ihnen doch gewisse Kon-
stanten bestehen, die über lange Zeiträume 



hinweg uns immer wieder begegnen." (S. 17) 
Als solche Konstanten werden genannt: Staat, 
Volk, Nation, Nationalstaat, Nationalität, 
Selbstbestimmung.
Mit dieser Konzeption haben wir den Historis-
mus hinter uns gelassen. Es ist offensichtlich, 
daß der politische Beitrag einer Geschichtswis-
senschaft dieser Art bedeutender und umfang-
reicher sein kann als zuerst angenommen. Ver-
suchen wir, einen Katalog von Merkmalen 
zusammenzustellen.
1. Geschichtsunterricht kann — auch schon 
in der Mittelstufe aller gegenwärtigen Schul-
arten bei einer gewissen intellektuellen Be-
anspruchung der Schüler — Strukturen als 
Konstanten in der Geschichte herausarbeiten, 
die zugleich Grundbegriffe der Politik sind 
und dadurch politische Grundeinsichten ver-
mitteln.
2. Unter Politischer Bildung kan

24
n man einen 

Vorgang in drei Stufen verstehen ):
Erste Stufe:
Information (Übermitteln von Kenntnissen);
Zweite Stufe:
Einsicht (Urteilsbildung aus Erkenntnis);
Dritte Stufe:
Entscheidung und Handeln (Bekenntnis, Wek-
kung des Willens zum Handeln).
3. Die Art des methodischen Vorgehens und 
die Zielrichtung in der Politischen Wissen-
schaft und in der Geschichte sind 
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jeweils an-
dere. Will Geschichtswissenschaft Zusammen-
hänge erfassen und den Sinn von Situationen 
und Ereignissen verstehen, so will die Politik-
wissenschaft punktuelle Analysen durchfüh-
ren ).
4. Politik und Geschichte ereignen sich über-
all dort, wo der Wille von Individuen oder 
Gruppen aktiv auf Einwirkung oder auf Ver-
änderung der Umwelt ausgerichtet ist.

Eines muß deutlich sein: Die Information — 
also die „erste Stufe" — kann immer nur 
Gelegenheit geben für politische Bildung, kann 
nur Angebot sein. Hierzu eine Stellungnahme 
von Gottfried Leder, die zunächst etwas be-
fremdend klingen mag: „Angesichts des Pro-
blems der Bildung müssen wir Abschied neh-

5. Man hat nach elementaren und fundamen-
talen Kategorien der Politik und damit auch 
der Politischen Bildung gesucht und jeweils 
angeführt: Macht, Partnerschaft, Gemeinwohl 
(bonum communae des Mittelalters), Freiheit 
und Konrolle der Macht, Konflikt und Ord-
nung, Menschenwürde ). Daran wurde kriti-
siert, daß stets die Gefahr bestehe, die Basis 
könne nur durch einen Begriff als Grundkate-
gorie zu eng werden.

26

6. Geschichte wird gern als das Feld der Ent-
scheidung und Bewährung bezeichnet (so auch 
Kluke, a. a. O.). Um nicht einem Dezisionismus 
zu verfallen, sollte man zum geschichtlichen 
Grundbegriff der „Tat" den aus dem Mittel-
alter stammenden der „Widerfahrnis" hinzu-
fügen ).27

24) Vgl. mein Buch: Geschichtsunterricht in der 
Volksschule, München 19642, Kapitel „Geschichts-
unterricht und politische Bildung".
25) Vgl. dazu Hans Mommsen, Politische Wissen-
schaft und Geschichtswissenschaft, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, B 46/63.

26) Zu den drei letzten Begriffen vgl. besonders: 
Hermann Giesecke, Didaktik der Politischen Bil-
dung, München 1965; Erwin Schaaf, Ordnung und 
Konflikt als Grundprobleme der politischen Bil-
dung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 1/70; 
Wolfgang Hilligen, Vorschläge für didaktische 
Kategorien zur Strukturierung von Inhalten und 
Intentionen der politischen Bildung, in: Die deut-
sche Unruhe. Protokoll, Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 3/70, S. 20 ff.
27) Vgl. in meinem o. a. Buch das Kapitel „Tat und 
Widerfahrnis".

Zusammenfassend muß nach dem jüngsten 
Stande der Diskussion gesagt werden, daß 
wohl alle Bemühungen, den Beitrag der Ge-
schichte und des Geschichtsunterrichts zur Po-
litischen Bildung inhaltlich materiell oder gar 
normativ zu fassen, heute an unserer Auffas-
sung einer offenen Struktur Politischer Wis-
senschaft und des politischen Handelns als 
eines pragmatischen und völlig undoktrinä-
ren scheitern müssen. Der Beitrag kann daher 
wohl nur im folgenden liegen:
Erstens: Geschichte vermittelt Fakten in mög-
lichst objektiver Form als Voraussetzung und 
als Arbeitsmaterial für politische und politolo-
gische Analysen und Entscheidungen (Infor-
mation).

Zweitens: Geschichte gibt Grundbegriffe der 
Politik in ihrer elementaren Form und Struk-
turen als formales Material.
Drittens: Geschichte könnte vielleicht heute 
doch eine Konzeption anbieten — was von den 
Diskussionsrednern der Kommission für die 
Politik-Wissenschaft verneint wurde —: die 
Konzeption einer „Weltgeschichte".

V. Geschichte als Information

men von der Vorstellung, daß alles machbar 
sei. Politische Bildung ist ihrem Wesen nach 
Ereignis, nicht Veranstaltung . . . Veranstal-



tungen schaffen stets nur Anlässe und damit 
Möglichkeiten zu politischer Bildung. Sie sind 
jedoch nicht imstan
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de, politische Bildung 
gleichsam als vorausberechenbares Ergebnis 
zu .produzieren'." )  Die beiden ersten Stufen 
„Information" und „Einsicht" schaffen also nur 
Voraussetzungen für ein besseres politisches 
Verständnis28). Aufgabe und Möglichkeiten 
des geschichtlichen Unterrichts als Beitrag zur 
Politischen Bildung sollten daher wesentlich in 
sachgerechter, stoffgedrängter und transparen-
ter Information und im üben von Urteilsbil-
dung gesehen werden. Darüber hinaus kann 
das Transparentmachen von Strukturen er-
strebt und in höheren Schuljahren in graduel-
ler Verschiedenheit je nach der Entwicklungs-
phase der Schüler auch erreicht werden.

28) In: Contact. Bildungspolitisches Forum der Wirt-
schaft, 7. Jg. 1967, Heft 4, S. 296.
29) Um kritische Einwände vorwegzunehmen: Diese 
Stufen sind nur wegen der logischen Klarheit ge-
trennt aufgeführt worden, in praxi muß man sie 
weder in zeitlicher noch in sachlicher Abgrenzung 
sehen, sie können ineinander übergehen; es kön-
nen eventuell auch nur Stufe 1 oder 2 erreicht 
werden.

29a) Vgl. hierzu in dieser Beilage den Beitrag von 
D. Schmidt-Sinns: Die attische Demokratie im poli-
tischen Unterricht.
30) Vgl. dazu auch Reinhard Wittram, Zukunft in 
der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswis-
senschaft und Theologie, Kleine Vandenhoeck-
Reihe 235/236.

Der Beitrag des Geschichtsunterrichts kann 
heute nicht mehr in Unmittelbarer, inhaltlicher 
Art, sondern nur in formaler, struktureller Art 
gesehen werden. (Das „nur" gilt dabei nicht 
als abwertend). Geschichte trägt nicht durch 
Inhalte oder inhaltliche Aussagen zur Politi-
schen Bildung bei, sondern eher durch Hal-
tungen. Geschichte ist aber ganz allein kom-
petent für drei wichtige Voraussetzungen poli-
tischer Bildung — und so hat es wohl auch 
Kluke in seiner Einleitung gemeint, wenn er 
davon spricht, daß die Politik-Wissenschaft auf 
der Geschichte „aufbaut":

Erstens: Sie gibt sachlich'richtige Fakten (nach 
unserem Verständnis von Wissenschaft!). — 
Ich zitiere noch einmal Gottfried Leder: „Die 
Fähigkeit und Entschlossenheit des Menschen, 
eine Sache vor allem so zu sehen, wie sie ist, 
kennzeichnet eine erste Verhaltensweise, die 
für politische Bildung von grundlegender Be-
deutung ist. Nur diese Haltung der Sachlich-
keit ermöglicht Sachgerechtigkeit . . . Die Hin-
führung zur Sachlichkeit soll ihrerseits die Fä-
higkeit und Entschlossenheit fördern, Konflik-
te sachgerecht auszutragen" (a. a. O., S. 194).

Zweitens: Politische Grundbegriffe werden 
am treffendsten und am einprägsamsten dann 
erklärt, wenn sie, bzw. die damit bezeichneten 
Phänomene, in der Geschichte in ihrer Ur-
sprungssituation zum erstenmal auftreten. 
Darin liegt zum Beispiel der ungemein bil-
dende Wert der Kenntnis des Griechentums 
für die moderne Demokratie, weil dort Be-
griffe wie „Polis“, „Demokratie", „Freiheit" 
die Elemente ihrer politischen Bedeutung im 
Ursprung zeigen, noch besser als in der engli-
schen Geschichte 29a).
Drittens: Geschichte kann deutlich machen, 
wie es geworden ist; sie zeigt die Entwicklung 
auf. Die einzige angemessene Form, Ursachen 
für politische Situationen und Phänomene, 
Probleme und Konflikte aufzuzeigen, ist die 
Zurückführung auf die geschichtlichen Wur-
zeln, auf ihre Entwicklung. Eine andere Kau-
salität kann es auf diesem Fachgebiet nicht 
geben. Das Kennzeichen für diese Verfahren 
ist, daß wir einen Wirkungszusammenhang 
erst im Nachhinein erkennbar machen kön-
nen. Friedrich Schlegel sagte bekanntlich, der 
Historiker sei ein rückwärts gewandter Pro-
phet, und nach Hegel tritt die Eule der Mi-
nerva ihren Flug erst in der Dämmerung an.
Ob unter „viertens" der Historiker auch ein 
vorwärts gewandter, also ein echter Prophet 
sein kann, muß trotz mancher Bemühungen um 
eine historische Futurologie seit Oswald 
Spengler vorerst noch offenbleiben30 ). Im-
merhin sind jene aus der Fülle des geschicht-
lichen Anschauungsmaterials entwickelten 
Grundbegriffe Abstrakta, die eine politisch 
reale Bedeutung haben und in die Zukunft 
hineinreichen können; so etwa die schon ge-
nannten wie Macht, Partnerschaft, Gemein-
wohl, Freiheit, Konflikt, Haltung, Entschei-
dung, Bewährung, Entwicklung, Zusammen-
hang; aber auch andere wie Monarchie, Kö-
nigtum, Republik, Demokratie, Parlamentaris-
mus, Despotie, Diktatur usw.

VI. Geschichte als Weltgeschichte

Daß Geschichte Ausformungen eines bestimm-
ten Arsenals solcher Begriffe und Ideen oder 
Tendenzen (Ranke) zeige, setzen die unter der 

Leitung von Hörst Schällenberger erarbeiteten 
neuen Richtlinien von Nordrhein-Westfalen 
(1968) voraus. Dort gibt es nur noch das Binde-
strich-Fach „Geschichte/Politik". In der Ein-
leitung zu diesen Richtlinien zum Geschichts-



unterricht an den Hauptschulen heißt es: 
„Durch kritisch geprüfte Anschauung wird der 
politische Sinn gebildet. Die Arbeit in der 
Hauptschule im Fac
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hgebiet Geschichte/Politik 
soll in Auseinandersetzung mit der Verwirk-
lichung des Menschen in der Geschichte und 
Gegenwart eine politische Bildung bewirken, 
die auf Vergegenwärtigung der politischen 
Sachverhalte und eines sachgemäßen politi-
schen Verhaltens und Handelns abzielt." )
Es wird der großartige und noch recht kühne 
Versuch gemacht, die gesamte Gesellschafts-
lehre und alle politischen Möglichkeiten und 
Grundformen an der Geschichte exemplarisch 
zu verdeutlichen. Hie
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r wird die These von der 
Geschichte als Bewährungsfeld wahrgemacht, 
aber vor allem auch die These, Geschichte sei 
Weltgeschichte, wie sie Alfred Heuss und Wil-
helm Münter vertreten ).  Diese Konzeption 
der Weltgeschichte als eines Geschichtsbildes 
von dialektischer Kontinuität unseres Kultur-
kreises von Sumer bis zur Gegenwart liegt 
dem Lehrplan zugrunde33). Als Methode wird 
im Lehrplan von Nordrhein-Westfalen das 
exemplarische Prinzip praktiziert, indem je-
weils an den großen Epochen bestimmte poli-
tische Formen und Formationen sowie soziolo-
gisch-politische Strukturen aufgezeigt werden. 
Dabei bleibt für die deutsche Geschichte als 
Rechtfertigung nur noch das Argument, sie sei 
das „repräsentative Untersuchungsobjekt" und 
der „traditionsgebundene Standort des Schü-
lers" (Prof. Beeck-Wuppertal in einem Vortrag 
in Volmarstein).

31) In: Grundsätze, Richtlinien, Lehrpläne für die 
Hauptschule in Nordrhein-Westfalen (= Schriften-
reihe des Kultusministers, Heft 30), Wuppertal-Ra-
tingen-DüsSeldorf 1968, B 4/1 f.
32) Wilhelm Münter, Zeitgemäßer Geschichtsunter-
richt, München 1967; Alfred Heuss, Zur Theorie 
der Weltgeschichte, Berlin 1968.
33) Nach dieser Konzeption ist auch des Verfassers 
„Handbuch für den Geschichtsunterricht an Haupt-
und Realschulen" aufgebaut. Bd. II (1770—1890) 
19662; Bd. III (1890—1916) 1966; Bd. IV (1917—1933) 
1966; Bd. V (bearbeitet von Gerhart Binder) (1933 — 
Gegenwart) in Herstellung, erscheint demnächst.

Die Geschichte wird daraufhin untersucht, wie-
weit in ihr Begriffe (Ideen, Ideologien, Ten-
denzen), die in der Gegenwart noch gewisse 
Bedeutung haben, verwirklicht wurden oder 
gewirkt haben. Alfred Heuss hat in seinem 
o. a. Buch (1968) auf Max Webers „Idealtypen" 
hingewiesen, die dieser ja nicht als typi-
sierte oder idealisierte Personen, sondern als 
verdichtete Strukturen, Ausformungen oder 
Verwirklichungen auffaßte. Durch Heraus-
arbeiten solcher Strukturen kann man Phäno-
mene verdeutlichen und miteinander verglei-
chen. Das hat einen eminent politisch bilden-

den Effekt. Es gibt — nach Klafki — Indivi-
dualitäten, die Abbildcharakter haben, reprä-
sentativ sind.
Die Konzeption der Menschen- und Mensch-
heitsgeschichte als Weltgeschichte ist schon 
an sich ein Beitrag zur Politischen Bildung. 
Ein solches Geschichtsbild war von jeher die 
katholisch-christliche Konzeption, aber auch 
in säkularisierter Form die idealistisch-aufklä-
rerische und wohl auch die eigentlich marxi-
stische. Die erste geht aus von der Auffassung, 
daß es sich bei der Weltgeschichte als Heils-
geschichte um die Schöpfung Gottes handelt, 
die anderen davon, daß es um die Entfaltung 
der Humanität gehe
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. Wohl alle fassen das 
Ganze der Weltgeschichte als Hinführung zum 
Frieden auf, sicherlich für uns heute eine 
bemerkenswerte politische Kategorie! Man er-
hofft eine Überwindung des Nationalismus ). 
In der Schulpraxis bedeutet das nach den gel-
tenden neuen Richtlinien in allen Bundeslän-
dern bereits jetzt, daß in der Mittelstufe, das 
heißt in den Klassen 5 bis 9 bzw. 10 aller 
Schulgattungen, im einmaligen Durchgang die 
Weltgeschichte als ein Ganzes behandelt wird: 
Ausgehend von der Urzeit ohne eine Differen-
zierung in Völker oder Nationen führt der 
Weg über die frühen Hochkulturen, die erste 
„Weltreiche" bilden, zu den Völkern am Mit-
telmeer der Antike, die das Imperium Roma-
num entstehen lassen, das ja auch nicht natio-
nal ausgerichtet war, über das anationale 
christliche Reich des Mittelalters, dessen Wie-
deraufrichtung Karl V. vergeblich versuchte, 
zu der erst seit dem 17. Jahrhundert einset-
zenden Entstehung der modernen Welt als 
eines Systems von „Nationalstaaten" Europas, 
die ihre Imperien im gegenseitigen Kampf der 
Weltkriege unseres Jahrhunderts selbst zer-
schlugen. Nationalstaat und Nationalismus 
sind also recht junge Erscheinungen, und auch 
die Geschichtsschreibung war noch bis ins 
frühe 19. Jahrhundert „Weltgeschichts-Schrei-
bung". Ein Geschichtsunterricht in dieser Kon-
zeption kann der Politischen Bildung dienen, 
ohne seinen facheigenen Charakter aufzuge-
ben.

34) Vgl. zum Friedensproblem in pädagogischer 
Sicht: Karl Friedrich Roth, Erziehung zur Völker-
verständigung und zum Friedensdenken, Donau-
wörth 1967. Aus der Sicht der Politikwissenschaft 
und der Soziologie: Ekkehard Krippendorff (Hsg.), 
Friedensforschung, Köln 1968. Skeptisch gegenüber 
einer baldigen Überwindung des Nationalismus 
kürzlich Hans Kohn, Nationalismus und Integration: 
1949 und 1969, in: Integration, Vierteljahreshefte 
zur Europaforschung 4/1969, S. 275—292; vgl. aber 
auch Dieter Senghaas, Die Erziehung zum Frieden 
in einer friedlosen Welt, in: Die Neue Sammlung, 
9. Jg„ 1969, Heft 2, S. 130—139.



Dieter Schmidt-Sinns

Die attische Demokratie im politischen Unterricht

Die beste Methode dürfte hier wie bei anderen Problemen sein, 
daß man die Gegenstände veriolgt, wie sie sich von Anfang an entwickeln. 

Aristoteles, Politik

I. Didaktische Überlegungen zur Themenwahl

Ebenso alt wie die sogenannte Gemein-
schaftskunde ist der Streit um die Rolle der 
Geschichte in dem neuen Sachbereich; im 
Grunde ist es eine müßige Auseinanderset-
zung. Gemeinschaftskunde will ja gerade das 
Fachdenken sprengen; nicht Fächergrenzen 
sollen zur Norm für die Wirklichkeit werden, 
sondern „das konkrete Problem wir

1

d zum 
Sammelpunkt für die zuständigen Diszipli-
nen" ). Bleibt zu entscheiden, welche Fragen 
für die politische Bildung relevant sind.
Verfechter des neuen Faches neigen dazu, die 
Kenntnis der Moderne (seit etwa 1770) „als 
historisch relevant genug für die Bewältigung 
der Gegenwart zu halten" 2). „Thukydides und 
Tacitus können uns zwar zeigen, wie es in 
der p
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ragmatischen Geschichte zugeht. Aber 
die Welt vor der Renaissance und vor den 
europäischen Revolutionen kannte die Pro-
bleme noch nicht, die uns bewegen und für 
alles Tun und Denken der Gegenwart und Zu-
kunft fundamental sind" (W. Flitner). Doch 
können wir auch lesen, die Gemeinschafts-
kunde „will ja gar nicht, daß etwas von den 
Bildungsgütern der Geschichte aufgegeben 
werde" ).
Niemand wird bestreiten wollen, daß es Ge-
schichtsepochen gibt, deren Kenntnis jedem 
Schüler vermittelt werden sollte. Wenn junge 
Amerikaner sich heute in Kursen der „social 
studies" mit der Gesellschaft der Kalahari-
bewohner oder revolutionären Veränderungen 
in der Jarmo-Kultur befassen4), dann sind 
solche Studien als exemplarisches Lernen si-

5) H. Giesecke, Didaktik der politischen Bildung, 
1966, S. 87.

1) H. v. Hentig, in: K. Seidelmann, Bildung in Stu-
fen, Auswahl B 15/16, S. 54.
2) W. Mickel, Methodik des politischen Unterrichts, 
1967, s. 229, dort auch das folgende Zitat.
3) R. Klatt, in: Gesellschaft, Staat, Erziehung, Son-
derheft „Gemeinschaftskunde und Geschichte" 
(1962), S. 6.
4) Vgl. A. Holtmann, Social Studies. Didaktische In-
formationen des Pädagogischen Zentrums Berlin, 
1969, S. 13.

eher nützlich, obwohl jene Kulturen historisch 
recht unbedeutend sind. Um so wertvoller 
muß aber die Beschäftigung mit Gesellschaft 
und Politik derjenigen Völker sein, die welt-
geschichtliche Bedeutung gewonnen haben, 
deren Leistungen für unsere Weltkultur rele-
vant sind. Der Durchgang durch die Geschichte 
in der Sekundarstufe ist besonders unbefrie-
digend für die Antike, weil die Altersstufe 
der 11- bis 13jährigen nur sehr bedingt dazu 
fähig ist, die verfassungspolitischen Fragen der 
attischen oder der römischen Geschichte zu be-
greifen, so daß der Unterricht sich überwie-
gend mit Kriegen und Revolutionen zu befas-
sen hat. Daher sollte man auf eine Beschäfti-
gung mit der Antike auf der Oberstufe keines-
falls verzichten. Methodisch-didaktische Hand-
bücher für den politischen Unterricht dürfen 
über diese Situation nicht hinwegsehen.

Einem Mißverständnis ist hier vorzubeugen: 
Politischer Unterricht soll nicht allein von der 
Geschichte her betrieben werden, sondern es 
geht darum zu untersuchen, wie ein Ge-
schichtsunterricht vorzugehen hat, der ein 
„Beitrag zur politischen Bildung" sein will. 
Dabei darf man sich nicht auf die letzten bei-
den Jahrhunderte beschränken, weil die Wur-
zeln unserer Kultur eben wesentlich weiter 
zurückreichen, weil nur ein Einblick in die 
Weltgeschichte das Verständnis unserer Welt-
kultur ermöglicht. Für den politischen Unter-
richt ist ein Bildungswissen Voraussetzung; 
doch dessen „Werte und Vorstellungskom-
plexe bleiben so lange abstrakt, ja, haben in 
Wahrheit gar nicht die Qualität von Vorstel-
lungen, wie sie nicht in Bezug gesetzt werden 
können zur Realität der gegenwärtigen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Welt" 5). Damit kommt man über die verglei-
chende Geschichtsbetrachtung zu einer sozial-
kundlichen Arbeitsweise.



Die Gefahr entstellender Anachronismen und 
damit der Verfälschung antiker Geschichte 
sollte man nicht gering einschätzen. Der Lehrer 
muß sich ihrer immer bewußt bleiben und ihr 
dadurch zu entgehen suchen, daß er in jedem 
Falle die einzelnen Komponenten des zu Ver-
gleichenden genau betrachtet. Vereinfachun-
gen sind aber — wie häufig im Unterricht — 
aus didaktischen Gründen unvermeidlich.

Das Folgende stellt einen aus der Unterrichts-
praxis in einer gymnasialen Oberstufe ent-
standenen Versuch zur Diskussion, die Alte 
Geschichte für den politischen Unterricht 
fruchtbar zu machen, umgekehrt aber auch 
durch den in den Unterricht integrierten Ver-
gleich mit unserer politischen Gegenwart zur 
Erhellung der unseren Schülern so fern lie-
genden griechischen Antike beizutragen: Die 
attische Polis als Modell eines demokratischen 
Versuchs, an dem Einsichten in antike Formen 
staatlicher Ordnung ebenso wie Erkenntnisse 
von Eigentümlichkeiten moderner Staatsfor-
men zu gewinnen sein sollten.

Das Thema scheint im wesentlichen den Histo-
riker, allenfalls den Verfassungsrechtler zu 
betreffen. Die folgenden Überlegungen sollen

zeigen, wie dennoch eine Vielzahl von Wis-
senschaften befragt werden muß, um e

6

ine 
möglichst umfassende Antwort auf unser Un-
terrichtsvorhaben zu erhalten, auf die Frage 
nach Wesen und Werden der attischen De-
mokratie ).

II. Geographische, ökonomische und soziale Voraussetzungen

Die Unterrichtsreihe sollte ausgehen von den 
Grundlagen für die eigentümliche Entwicklung 
Attikas: den geographischen Voraussetzungen 
und den wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen gegen Ende des 7. Jahrhunderts. 
Die Reformen Drakons und Solons, auch die 
späteren des Kleisthenes, werden nur von 
hier aus verständlich.
Drei unterschiedliche Regionen sind für Attika 
kennzeichnend: die weite Ebene um Athen, die 
sich nach Nordosten erstreckt, ein Küstensaum 
im Südwesten der Halbinsel, schließlich die 
von der Stadt aus gesehen „jenseits der Berge" 
gelegenen Bezirke an der Ostküste. Hier sind 
Kleinbauern in der Überzahl; an der West-
küste, hafenreich und in der Nähe der Me-
tropole, widmet man sich überwiegend dem 
Handel und der Seefahrt; in der fruchtbaren 
Ebene wird Getreide angebaut.
Noch ist das Gemeinwesen in der Hand der 
Adligen. Diese, die Eupatriden, die „Söhne 
edler Väter", sind im Besitz der reichen Äcker

6) Fachhistorische Grundlage für die folgenden 
Überlegungen ist die Darstellung von A. Heuss in 
der Propyläenweltgeschichte, hrsg. v. G. Mann und 
A. Heuss, Bd. III, 1962, S. 162 ff. 

in der Ebene, leben aber zumeist in Athen, 
wo sich auch Handwerker und Händler befin-
den wie im Küstenbezirk. In den Jahrzehnten 
vor 600 treten nun zwischen den Großgrund-
besitzern, den Handel- und Gewerbetreiben-
den und den Kleinbauern soziale Spannungen 
auf: Anstoß zu Verfassungsreformen.
Für diese soziale Krise werden verschiedene 
Ursachen angeführt, die, mehr oder minder, 
alle ihren Anteil an den Erschütterungen des 
Adelsstaates gehabt haben mögen.
Das Münzgeld kommt auf und damit der Geld-
verleih auf Zins. — Die Kolonisation hatte 
neue Absatzmärkte erschlossen, und die dar-
aufhin steigende Getreideproduktion wird zum 
Teil ausgeführt und drückt die Preise. —• Eben-
falls für den Export wird in steigendem Maße 
Wein und öl gebaut. Alle diese Entwicklun-
gen wirken sich zum Vorteil der Reichen aus: 
Sie machen Geldgeschäfte und können im gro-
ßen Stil produzieren, vor allem O1 und Wein, 
— Pflanzen, die erst nach Jahren Ertrag brin-
gen und daher langfristige Investitionen erfor-
dern. So gerieten zahlreiche Kleinbauern in 
wirtschaftliche Not, ja persönliche Gefahr, 
wenn sie geborgt hatten und nicht zurückzah-
len konnten: Sie wurden in die Sklaverei ver-



kauft. Andere Bauern waren Hörige und ver-
pflichtet, dem Herrn 
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ein Sechstel des Ertrages 
als Abgabe zu leisten (hektemoroi). Auch sie 
hafteten mit ihrem Leibe ).
Diese Entwicklung hat aber noch einen weite-
ren Aspekt. Die wachsende Ausfuhr von öl 
und Wein erschloß Absatzmärkte auch für an-
dere Erzeugnisse, und diese Tatsache machten 
sich die attischen Handwerker zunutze (Kera-
mik). Damit wurde die Schicht handel- und 
gewerbetreibender Bürger gestärkt.

Auch unter den reichen Grundbesitzern müssen 
Umschichtungen eingetreten sein. Die Stellung 
der Eupatriden hatte vor allem darauf beruht, 
daß sie im Besitz des besten Landes waren. 
Die anspruchslosen Oliven und Weinstöcke 
sind aber auch auf den kärgeren Böden des 
Berglandes mit Erfolg anzubauen, so daß hier 
eine neue Gruppe von Landwirten emporge-
kommen sein wird. Sie standen den Eupatriden 
bald an Wirtschaftskraft nicht nach und konn-
ten deren alleinige Vorherrschaft in Frage 
stellen.
Veränderungen im Kriegswesen liefern einen 
weiteren Beitrag zur Sozialgeschichte jener 
Zeit. Die Umstellung des Heeres von adligen 
Einzelkämpfern auf die Phalanx der Hopliten 
um 700 hatte zu einer Ausdehnung des Kriegs-

dienstes auf weite Kreise der Bürgerschaft ge-
führt, und es war selbstverständlich, daß diese 
Leistung für das Gemeinwesen auf lange Sicht 
einen gewissen Einfluß der Hopliten auf die 
Staatsgeschäfte, zumindest als Forderung, zur 
Folge haben mußte.
Der knappe Abriß der Voraussetzungen für die 
Entwicklung Athens im 7. und 6. Jahrhundert 
sollte zeigen, wie Wirtschaftsgeographie, So-
zial- und Militärgeschichte Beiträge zu einem 
noch vor kurzer Zeit in der Schule rein von der 
allgemeinen Geschichte her behandelten The-
ma leisten können. Diese enge Betrachtungs-
weise herrscht noch in manchen Schulbüchern 
vor, die sich darauf beschränken, die wirt-
schaftliche Not und die daraus entstehende 
Schuldknechtschaft der attischen Kleinbauern 
als Grund für die Reformen Drakons und So-
lons anzugeben. Dabei ist es gär nicht sicher, 
inwieweit die Not der Kleinbauern oder die 
sich verbessernde Position der Hopliten, der 
Handwerker, Händler und der durch den Export 
emporgekommenen Gruppe der Landwirte das 
auslösende Moment für die Reformen war*). 
Revolutionen werden in der Regel nicht von 
verelendeten Massen, sondern von sozialen 
Gruppen inszeniert, die einen ökonomischen 
Status erreicht haben, der ihren politischen 
Entfaltungsmöglichkeiten nicht entspricht.

7) Zur Unterscheidung von hektemoroi und Schuld-
nern vgl. W. G. Forrest, The Emergence of Greek 
Democracy; deutsch: Wege zur hellenischen De-
mokratie, 1966, S. 147 ff. Die gelegentlich in Ge-
schichtslehrbüchern vertretene und auf Aristoteles 
zurückgehende Auffassung, die hektemoroi hätten 
fünf Sechstel ihrer Erzeugnisse abgeben müssen, 
kann nicht zutreffen. Kein antiker Landwirt war 
auch nur annähernd in der Lage, das Sechsfache 
dessen zu produzieren, was er für den Eigenbedarf 
seiner Familie benötigte. Die Ertragssteuer unter 
Peisistratos betrug ein Zehntel.
8) Diesen Aspekt betont Forrest, Hellenische De-
mokratie, S. 154.
9) E. Sterling, Der unvollkommene Staat, 1965, 
S. 19.

10) Forrest, Hellenische Demokratie, S. 161.
11) Sterling, Der unvollkommene Staat, S. 20.

III. Solon — Die Schaffung einer verfassungsmäßigen Ordnung

Der Unterricht wird Drakon nur kurz erwäh-
nen. Wir wissen nicht viel über ihn. Schon 
die Annahme, er habe seine Gesetze „unter 
dem Druck des aufsteigenden Mittelstandes" 9) 
erlassen, erscheint nicht gesichert. Man sollte 
aber herausstellen, daß an der Schwelle ver-
fassungsmäßiger Ordnung in Athen dieser 
Versuch zur Rechtsstaatlichkeit stand, wie 
„drakonisch" die Strafen auch immer gewesen 
sein mochten.

Didaktische Überlegungen zur solonischen 
Verfassung haben in Betracht zu ziehen, daß 
die Literatur kein einhelliges Urteil über So-
lons politischen Standpunkt bietet. Solon war 
adliger Herkunft, doch als Kaufmann tätig. 

Er selbst stellt sich in seinen Gedichten als 
diallaktes, als „Versöhner", dar. Dagegen er-
scheint er bei Forrest als Revolutionär: „Es 
besteht . . . kein Grund zu der Annahme, daß 
Solon nach den Begriffen seiner Zeit kein 
Extremist gewesen sei ..." 10). Oder Sterling: 
„Solon vertrat die Interessen der aufsteigen-
den Handelsklasse." 11)

Betrachten wir Solons politische Maßnahmen: 
die Befreiung der Bauern aus Schuldknecht-
schaft und Zinspflicht, die Einrichtung von 
Volksgerichten und des Rates der 400, die 
Zuordnung politischer Rechte und Pflichten an 
die vier Klassen der Bevölkerung.



„Wem brachte die neue Klasseneinteilung 
politischen Vorteil?" könnte im Unterricht ge-
fragt werden. Kaum den Theten (Lohnarbei-
ter), die wahrscheinlich keinen Zugang zu 
Volksversammlung und Volksgericht erhiel-
te 12n, weil sie keinen Grundbesitz, hatten ).  
Wenig auch den Zeugiten (dritte Vermögens-
klasse), die zwar de jure alle ihre Stimme 
abgeben konnten, aber de facto wie auch die 
Theten aus wirtschaftlichen Gründen selten in 
der Lage gewesen sein mochten, an den Ver-
sammlungen in der Stadt teilzunehmen. Die 
alte Schicht der Eupatriden, die wir größten-
teils unter den pentakosimedimnoi („Fünfhun-
dertscheffler", erste Vermögensklasse) zu su-
chen haben werden, hatte nur zu verlieren, 
sie mußte die Macht nun teilen. Damit blei-
ben übrig als Hauptnutznießer von Solons 
Neuerungen jene reichen, doch nichtadligen 
attischen Bürger, denen die Reform zu politi-
schem Einfluß verhalf, die den Besitz und die 
militärische Leistung für das Gemeinwesen an 
die Stelle der Abstammung setzte. Wir werden 
diese Leute in den ersten beiden Vermögens-
klassen zu suchen haben.

über die Befugnisse des Rats der 400 wissen 
wir wenig. Der dem Adelsrat (Areopag) gegen-
übergestellte Volksrat schmälerte jedenfalls 
dessen Gewicht, denn die Volksversammlung 
war nun in der Lage, sich selbst zu dirigieren 
— für die zukünftige Verfassungsentwicklung 
eine schwerwiegende Tatsache 13).

12) Ploetz, Auszug aus der Geschichte, 27. Ausl. 
1968, S. 135; A. Heuss, Propyläenweltgeschichte III. 
S. 169; Geschichte, Westermanns Geschichtsbuch 
für Gymnasien, hrsg. v. H. Heimpel, Bd. 1, 1967, 
S. 55; viele andere Schulbücher verlegen in Über-
einstimmung mit der antiken Tradition die Teil-
nahme der Theten am politischen Leben in eine zu 
frühe Zeit. Sie werden mit der Kleisthenischen 
Neuordnung hinzugekommen sein.
13) A. Heuss, Propyläenweltgeschichte III, S. 170 f.
14) Zitiert nach O. Kampe, Die attische Polis, o. J.,
S. 4 f; s. auch Weltgeschichte im Aufriß, 8. Ausl.
1963, Bd. I, S. 83. Hier wie im folgenden wird, wo
möglich, nach leicht zugänglichen Quellensamm-
lungen zitiert.

Die Einrichtung von Volksgerichten schien 
Aristoteles von solcher Bedeutung, daß er 
sagt, das Recht, an den Volksgerichtshof zu 
appellieren, habe die Macht des Volkes am 
meisten gestärkt. Dort sei das Volk Herr in 
den Abstimmungen, so werde es auch Herr 
über den Staat14 ). Man darf diese sicher zu-
treffende Bemerkung des Aristoteles nicht 
mißverstehen und Solon zum Demokraten um-
stilisieren. Auch kann man Aristoteles keines-
falls wörtlich nehmen, wenn er für diese Zeit 
von „Verschwörungen zum Sturze der Demo-

kratie" spricht15 ). Wir sollten uns nicht „in 
Phantasien über einen .demokratischen' Solon 
verlieren" 16). Seine Zeit kannte weder die 
Sache noch den Begriff.

Man müßte den Schülern aber recht anschau-
lich vorstellen, was die hehaia (das Volks-
gericht) bedeutete: Hier sprach nicht eine 
begrenzte Anzahl von Aristokraten Recht, wie 
im Areopag, sondern Tausende, ursprünglich 
vielleicht das Volk in seiner Gesamtheit, ur-
teilten als Berufungsinstanz über Richter-
sprüche der höchsten Beamten. Hier kann man 
mit Aristoteles und auch im modernen Sinne 
doch von einer durchgreifenden Demokratisie-
rung des Gerichtswesens sprechen.

Ausgangspunkt für Solons Schlichtung der so-
zialen Gegensätze war die Befreiung der Bau-
ern. Man sah, „daß zwischen den herabgesun-
kenen Kleinbauern, denen zugleich alle politi-
schen Rechte verlorengingen, und Sklaven 
kaum noch ein Unterschied bestand; man er-
kannte Freiheit als eigenen Wert, man begriff, 
daß das Schicksal der Sklaverei nicht nur 
Stammfr

17

18

emde und Rechtlose, sondern jeden 
Bürger treffen konnte." ) Sieht man diese 
Maßnahme im Zusammenhang mit den Rech-
ten und Pflichten der Bürger in den vier Ver-
mögensklassen, so kann man mit Max Pohlenz 
sagen: „Es ist der Begriff der sozialen Gerech-
tigkeit, den Solon als erster Abendländer klar 
erfaßt und zum Maßstab seines Handelns als 
Staatsmann gemacht hat." )

Kann man Solons Wirken danach revolutionär 
nennen? Man wird zu dem Schluß kommen 
müssen, daß er sich als Reformer im wahren 
Sinn des Wortes erweist, indem er die alten 
Rechte der Bauern wiederherstellt und die 
Eunomie, die gerechte Ordnung, eine aristo-
kratische Ordnung, wieder einzurichten 
sucht19 ). Seine Klasseneinteilung ist nur eine 
Abwandlung der schon bestehenden, und dem 
revolutionären Drängen nach einer Boden-
reform gibt er nicht statt. Man wird anderer-
seits die Schüler die zukunftsweisenden Ele-
mente dieser Verfassung herausfinden lassen; 
neben den schon genannten sollte die Bedeu-
tung der Beamtenwahlen durch das Volk, 
überhaupt die Abstimmung mit Stimmenzäh-

15) O. Kampe, a. a. O., S. 5. Man kann bei Aristo-
teles auch lesen (Staat der Athener, Werke, Bd. IV, 
Zürich 1955, S. 356), „. . . daß die Verfassung des 
Kleisthenes nicht eigentlich demokratisch gewesen 
sei, sondern eher so wie diejenige Solons".
16) Forrest, Hellenische Demokratie, S. 173 f.
17) H. Schaefer, Politische Ordnung und individu-
elle Freiheit, in: Zur griechischen Staatskunde, 
hrsg. v. F. Gschnitzer, 1969, S. 148.
18) Zitiert nach Weltgeschichte im Aufriß, I, S. 85. 
19) Schaefer, Politische Ordnung, S. 147 f.



Jung, unsere Beachtung finden. Die
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se Grund-
lage demokratischen Verfahrens erhielt das 
Volk durch Solon ).

Solon wäre somit darzustellen als Reformer 
einer aristokratischen Staatsordnung, der diese 
auf eine rationale verfassungsmäßige Basis 
stellt, Herkunft durch Vermögen ersetzt und 
sie damit offen und entwicklungsfähig für 
die Zukunft macht. Dabei führt er zur recht-
lichen Verankerung Verfahrensweisen ein, 
die später zur Grundlage dr Demokratie 
werden. „Solon von Athen steht nach Willen 
und Werk an jener Grenzscheide, die das 

nahende Ende der aristokra
21

tischen Ära mar-
kiert und Neues ahnen läßt." )

Abschließend mag die Frage aufgeworfen wer-
den, ob diese Timokratie (Herrschaft nach 
Besitz) eine gerechte, das heißt Athen im frü-
hen 6. Jahrhundert angemessene Ordnung 
war. Der Unterricht kann dabei zur Klärung 
der ideologisierenden und daher unzutreffen-
den Auffassung beitragen, daß eine demokra-
tische Verfassung für alle Zeiten und an jedem 
Ort die einzig richtige sei. Es muß darauf hin-
gewiesen werden, daß eine gewisse Homoge-
nität der gesellschaftlichen Struktur und ein 
relativ hoher Bildungsstand der Mehrheit der 
Bevölkerung hierzu Voraussetzung sind22). 2). 

20) J. Larsen, Entstehung und Bedeutung der Stim-
menzählung, in: Griechische Staatskunde, S. 205.
21) Schaefer, Politische Ordnung, S. 148.
22) Als Kuriosum in der Geschichte der politischen 
Bildung sei Solons Versuch angemerkt, jeden ein-
zelnen am politischen Leben zu beteiligen: Jeder 
Bürger wurde verpflichtet, in einem politischen 
Streit unter Waffen zu treten und Partei zu ergrei-
fen (S. Kampe, Polis, 5). Andernfalls verlor er alle 
politischen Rechte.

23) Forrest, Hellenische Demokratie, S. 182 f.
24) Zitiert nach Kampe, Polis, S. 5 f.
25) Forrest, Hellenische Demokratie, S. 182.
26) H. Berve, Wesenszüge der griechischen Tyran-
nis, in: Griechische Staatskunde, S. 176.
27) G. Hallgarten, Dämonen oder Retter? dtv 
Nr. 376, 1966.

IV. Die Peisistratiden — Die Tyrannis und ihre sozialen Folgen

Bei der Beschäftigung mit der Tyrannis hat der 
Unterricht zunächst einmal die Vorstellungen 
abzubauen, die sich aus dem modernen Sprach-
gebrauch des Wortes ergeben. Das Wirken des 
Peisistratos bietet dazu das geeignete Modell: 
Vor allem die Vertreter der älteren Tyrannis 
(im 7. und 6. Jahrhundert) sind vorerst ganz 
neutral als Alleinherrscher anzusehen, die, 
gestützt auf ihre Anhängerschaft, an der 
Spitze der Polis stehen. Tyrannen (Grund-
bedeutung des Wortes: „Herr") treten wohl 
zuerst im ionischen Kleinasien auf, sie sind 
meist adliger Abkunft, und man muß ihr Er-
scheinen mit dem Verfall aristokratischer Le-
bensformen im Zusammenhang sehen. Auch 
für die Art und Weise, wie sie zur Herrschaft 
gelangten, ist Peisistratos typisch. Entweder 
auf mehr oder minder legale Weise, nämlich 
durch Abstimmung des Volkes (das Peisistra-
tos vor seinem ersten Staatsstreich eine Leib-
wache zubilligte, mit der er die Akropolis 
besetzte), durch List (indem er sich nach seiner 
ersten Vertreibung durch ein hübsches Mäd-
chen, das als Athene verkleidet war, zurück-
führen ließ) oder mit Gewalt (nach Anwer-
ben von Söldnern und einem entscheidenden 
Gefecht, 546). Bei allen diesen Machtwechseln 
spielten Adelsfehden eine Rolle, denen Pei-
sistratos schließlich ein Ende setzte, wobei er 
hauptsächlich von seiner Anhängerschaft der 

Partei „Jenseits der Berge", also von den 
Kleinbauern, aber auch von Handwerkern und 
Kaufleuten unterstützt wurde. Interessant ist 
nun, daß Peisistratos die Solonsche Verfassung 
beibehielt, ja deren Organe durch den Bau 
von Amtsgebäuden förderte23 ). Seine Herr-
schaft wurde also offensichtlich von der über-
wiegenden Mehrheit des Volkes begrüßt und 
gefördert.

Entsprechend fällt das Urteil antiker wie mo-
derner Autoren über das Wirken des Tyran-
nen aus: Er regierte „eher demokratisch als 
tyrannisch", er war „volkstüml
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ich und men-
schenfreundlich" und „wollte sich in allen Din-
gen an die Gesetze halten" (Aristoteles) ); 
Athen nahm politisch und wirtschaftlich einen 
solchen Aufschwung, „daß die Athener später 
auf die Herrschaft des Peisistratos als ein gol-
denes Zeitalter zurückblickten" (Forrest) 25 ). 
Peisistratos war kein Einzelfall: „Herrscherli-
ehe Verantwortlichkeit dürfte . . . häufiger ge-
wesen sein, als es unsere tyrannenfeindlichen 
Quellen wahrhaben wollen" (Berve) 26 ). So 
„hat die griechische Tyrannis einen ausgespro-
chen liberalen, man möchte f

27
ast sagen bürger-

lichen Zug" (Hallgarten) ).  Auch das Verbot, 
Waffen zu tragen, und die Bodenertragsteuer 
von zehn Prozent können dieses Bild nicht 
trüben.

Nach dem Tod des Tyrannen setzte sich die 
Form der Herrschaft unter den Söhnen Hippias 



und Hipparch über 14 Jahre in ähnlicher 
Weise fort, und sie hätte ebenso enden kön-
nen, wenn nicht der historische Zufall in Ge-
stalt einer homoerotischen Liebesaffäre auf-
getreten wäre: Harmodios und Aristogiton 
schmieden aus Rachs
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ucht einen Mordplan ge-
gen Thessalos, einen Peisistratider, töten aus 
Versehen auch noch den Falschen, nämlich 
Hipparch — all dies hindert nicht, daß der 
Mord von der Nachwelt zu einer Heldentat zur 
Erringung der Freiheit umstilisiert wurde, ob-
wohl „Aristoteles unter den Motiven zum Ty-
rannenmord zwar allerlei persönliche Krän-
kungen, nicht aber den Wunsch nach Befrei-
ung der Polis erwähnt" ).

Hier aber kommt nun die einer unumschränk-
ten Herrschaft immanente Gefahr zum Vor-
schein, und sie sollten wir die Schüler er-
kennen lassen: die latente Möglichkeit des 
Umschlagens selbst gutartiger Alleinherrschaft 
in Unterdrückung und Gewalt wie unter Hip-
pias nach der Ermordung seines Bruders29). 
Damit wird die Erkenntnis des Wesens der 
Tyrannis möglich. Sie muß ihre Gegner auszu-
schalten suchen, sie ken

30

nt keine Möglichkeiten 
der politischen Lösung von Konflikten, der 
Tyrann entscheidet. Aristoteles gibt eine ein-
drucksvolle Schilderung der Tyrannenherr-
schaft, auf die der Unterricht nicht verzichten 
sollte ).

28) Berve, Wesenszüge, S. 181.
29) Die Zwielichtigkeit eines Tyrannen läßt sich in 
der Schule gut an Schillers „Bürgschaft" zeigen.
30) Aristoteles, Politik (Rowohlt) 1968, Buch V, 
S. 197 f., paraphrasiert in: Hallgarten, Dämonen, 
S. 7 f., und Sterling, Der unvollkommene Staat, 
S. 27.

31) „. . . auch die äußerste Demokratie ist eine Art 
von Tyrannenherrschaft", Aristoteles, Politik V, 
S. 194.

Die Tyrannis wird gekennzeichnet durch „die 
Beseitigung der hervorragenden Leute und 
Niederwerfung aller selbstbewußten Männer, 
indem man zugleich keinerlei Tischgenossen-
schaften oder politische Genossenschaften (he-
tairia) und keinerlei Bildung (paideia) noch 
irgend etwas derartiges duldet, sondern viel-
mehr alles zu verhüten sucht, woraus zweier-
lei zu entspringen pflegt, Selbstgefühl (phrö-
nema) und Vertrauen (pistis), und keinerlei 
gesellige Vereine (schole) oder gesellige Zu-
sammenkünfte sich bilden läßt und alles dazu 
tut, daß alle Staatsbürger möglichst einander 
unbekannt bleiben, weil aus der Bekanntschaft 
eher ein gewisses wechselseitiges Vertrauen 
entspringt. Ferner die Sorge dafür, daß die 
Einwohner des Staates stets in der Öffentlich-
keit leben und vor den Türen sich aufhalten, 
weil so am wenigsten verborgen bleibt, was 
sie tun, und sie sich so an einen unterwürfi-
gen Sinn gewöhnen, wenn sie dergestalt un-
unterbrochen wie Sklaven gehalten werden. 

. . . Ferner gehört es hierher, dahin zu streben, 
daß ja nichts verborgen bleibe, was irgendein 
Untertan spricht oder tut, sondern überall 
Späher ihn belauschen, . . . denn auf diese 
Weise werden die Leute es sich weniger ange-
wöhnen, freie Reden zu führen, aus Furcht 
vor dieser Art Menschen, und wo sie es tun, 
werden sie weniger damit verborgen bleiben. 
. . . Und was ferner noch in der äußersten De-
mokratie zu Hause zu sein pflegt, das alles 
pflegen auch die Tyrannen, Weiberherrschaft 
in den Häusern, damit die Weiber die Geheim-
nisse ihrer Männer ausschwatzen, und schlaffe 
Zucht der Sklaven zu demselben Zweck . . .". 
Die Bemerkung von Aristoteles über die 
„äußerste Demokratie" — sie wird von Ster-
ling und Hallgarten nicht zitiert — könnte als 
provozierender Denkanstoß ein Unterrichtsge-
spräch einleiten. Der Lehrer müßte dabei die 
Denkhilfe geben, daß Aristoteles zwischen De-
mokratie als radikaler Form und der gemäßig-
ten Volksherrschaft „Politie“ unterscheidet. 
Deshalb darf man interpretierend wohl von 
der totalen Demokratie sprechen, die Aristote-
les ebenso wie die Alleinherrschaft als autori-
tär kennzeichnet31).
Wenn die Beschäftigung mit dem Schicksal der 
Peisistratiden zu der Erkenntnis geführt hat, 
daß nicht jeder Tyrann bösartig, sondern das 
Wesen seiner Herrschaft für das politische Le-
ben verderblich ist, da sie notwendigerweise 
auf Gewalt beruht, auch wenn sie nicht auf-
grund von Widerständen in Terror umschlägt, 
dann hat die Beschäftigung mit antiker Ge-
schichte einen wichtigen Beitrag zur politi-
schen Bildung geleistet.
Eine weitere Erkenntnis, die sich aus dem 
Nachdenken über die attischen Tyrannen er-
geben sollte, sei hier vorgreifend angeführt; 
der Unterricht wird sie erst nach der Betrach-
tung der kleisthenischen Reformen erarbeiten 
können.
Die demokratische Entwicklung des 5. Jahr-
hunderts wurde von der Tyrannis vorbereitet 
und gefördert. Beide Strukturen haben zwar 
nicht die Freiheit, aber die soziale Gleichheit, 
zumindest idealtypisch, gemein. Die Tyrannis 
war bestrebt, aristokratische Lebensformen ab-
zubauen, konkret: mancher Adlige hatte außer 
Landes gehen müssen; wirtschaftlich: Aufstieg 
der werkenden und handelnden Stadtbevölke-
rung und der Kleinbauern; und kulturell: Ein-
führung der Dionysien, der Festlichkeiten für 
den „unadligen Gott". „Mit der Nivellierung 
der Bevölkerung durch Entmachtung des Adels 



und Hebung der niederen oder bisher vom 
Bürgerrecht ausgeschlossenen Schichten hat die 
ältere Tyrannis eine
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 gewisse Homogenität der 
Bevölkerung geschaffen und so die soziale 
Grundlage der künftigen Polis gelegt." ) So 
kann man sagen, daß die attische Demokratie 
erst nach dem Zwischenspiel einer diktatori-

schen Herrschaft von beinahe 50 Jahren auf 
den Grundlagen des Adelsregimes allmählich 
zur Entfaltung kam.

Wir sollten uns nicht scheuen, diese Erkennt-
nis mit der gebotenen Zurückhaltung mit den 
Erfahrungen unserer Zeit zu vergleichen.

V. Exkurs: Der Abbau aristokratischer Strukturen 
durch die NS-Herrschaft

Im Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts galt noch immer die Denkweise der vor-
industriellen, feudalen Gesellschaft. Der wirt-
schaftliche Entwicklungsstand war dem zwar 
voraus, dennoch wurden der Obrigkeitsstaat 
und dessen autoritäre Ausprägungen noch all-
gemein akzeptiert. Der politische Umbruch von 
1918 war keine soziale Revolution. Es gelang 
der alten Oberschicht, wichtige politische 
Machtpositionen zu behaupten, und sie war 
bestrebt, eine weitere Demokratisierung und 
den Abbau ihrer sozialen Stellung zu verhin-
dern332). Nicht zuletzt am Verzicht auf soziale 
Revolution scheiterte der Versuch der politi-
schen Revolution nach 1918.

32) Berve, Wesenszüge der griechischen Tyrannis, 
S. 179, auch S. 174; Kampe, Polis, S. 6. über 
soziale Voraussetzungen diktatorischer Herrschafts-
formen s. G. Hallgarten, Dämonen oder Retter?
33) K. Dederke, Reich und Republik, Deutschland 
1917—1933, 1969, S. 100 ff.
34) D. Schoenbaum, Die braune Revolution, 1968, 
S. 334.

35) Schoenbaum, a. a. O., S. 349.
36) G. Hallgarten, Dämonen oder Retter?, S. 179 ff.
37) Heredot, Historien V, bei Kampe, Polis 7.

Der Einbruch des Nationalsozialismus bedeu-
tete dagegen sozial gesehen eine Wende, den 
„Triumph des Egalitarismus" 34) . Nicht Ab-
kunft oder Vermögen zählten hier, sondern 
das Bekenntnis; man wurde zumindest von 
den Machthabern auch sozial danach einge-
stuft, ob man „überzeugter Nationalsozialist" 
war, alles andere galt als sekundär. Auch 
durch die sich ergebenden Möglichkeiten des 
Auf- oder Abstiegs wurde die Gesellschaft 
einheitlicher und verhältnismäßig offen. „Zum 
ersten Mal in meinem Leben", sagte ein Mar-
burger Gymnasiallehrer nach dem Kriege, 
„stand ich wirklich auf gleichem Fuße mit 

Menschen, die in der Kaiserzeit und in der 
Weimarer Zeit immer höheren oder niedrige-
ren Klassen angehört hatten, Menschen, zu 
denen man hinaufgeschaut oder 
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auf die man 
hinabgeschaut, denen man aber nie in die 
Augen gesehen hatte . . . Der Nationalsozialis-
mus löste diese Klassenunterschiede auf. Die 
Demokratie — soweit wir eine hatten — 
brachte das nicht zuwege und bringt es auch 
heute nicht zuwege." )
Dieser Tatbestand erscheint paradox, wenn 
man sich vergegenwärtigt, daß mit dem Natio-
nalsozialismus eine Gegenrevolution zum Zu-
ge kam, eine kleinbürgerlich-antiproletarische 
Bewegung, mit deren Hilfe das damalige 
„Establishment" hoffte, die vermeintlich dro-
hende soziale Revolution zu stoppen36 ). Das 
von daher unerwartete Ergebnis der NS-Herr-
schaft war aber die Nivellierung der Gesell-
schaft, die also offenbar nicht bestimmten In-
tentionen, sondern der Form der Gewaltherr-
schaft als Ergebnis zuzuschreiben ist. Soziale 
Widerstände gegen eine Einführung der De-
mokratie fehlten nach 1945 im Gegensatz zur 
Zeit nach 1918, und es kann kein Zweifel be-
stehen, daß Bonn auch deshalb nicht Weimar 
ist, weil eine Gewaltherrschaft die noch sehr 
stark aristokratisch bestimmten Denk- und Le-
bensformen der ersten Republik zerstört hatte.

VI. Kleisthenes — Das Entstehen der Demokratie

Wäre der Sturz der Tyrannis von dem Wunsch 
nach Freiheit ins Werk gesetzt worden, so 
hätte der Vertreibung des Hippias zumindest 
ein Versuch zur Errichtung einer freiheitliche-
ren Ordnung folgen müssen. Statt dessen 

ist ein Neubeginn der alten Führungskämpfe 
des Adels zu bemerken, die schon ein halbes 
Jahrhundert zuvor Peisistratos emporgebracht 
hatten. Zwei Parteien kämpften um die Macht 
im Staat. Als der einen Partei eine Niederlage 
drohte, nahm deren Führer, Kleisthenes, den 
Demos in seine Gefolgschaft auf, sagt Hero-
dot37 ). Nun erst, zwei Jahre nach dem Ende 
der Tyrannis, beginnen die bekannten Maß-



nahmen, die mit den Begriffen Phylenreiorm 
und Scherbengericht schlagwortartig bezeich-
net seien.

Mit Recht wird dem Lernenden zunächst un-
verständlich erscheinen, daß Kleisthenes damit 
die Demokratie geschaffen habe. Die Zweifel 
werden größer, wenn man bedenkt, daß es 
umstritten ist, ob das Scherbengericht schon 
durch Kleisthenes und nicht erst in den Jahren 
488/87 eingeführt worden ist.

Bleibt die Phylenreform. Unsere Zeit steht 
solchen organisatorischen Maßnahmen mit 
desinteressierter Gelassenheit gegenüber; um 
so schwerer ist es Jugendlichen klarzumachen, 
was damals geschehen ist: Der natürliche, ge-
wachsene und hierarchisch gegliederte Ver-
band der alten Phyle (Geschlechterverband) 
wurde aufgelöst und durch einen Wohnbezirk, 
man ist versucht zu sagen „Wahlkreis", er-
setzt. Kleisthenes schuf, so formuliert ein 
Handbuch, „die 1. Repräsentativ-Verfassung 
der Weltgeschichte auf lokaler Grundlage" 38 ). 
Wir stehen hier wirklich vor der Erfindung des 
Wahlkreises, dessen regional getrennte Drittel 
— sie stimmen nicht mit jenen Parteiungen 
solonischer Zeit überein — durch Zusammen-
fassung der Bewohner von Stadt, Küste und 
Landesinneren in einer Phyle die gewachsenen 
Hierarchien endgültig zerstören sollte. Die 
rationale Künstlichkeit des neuen Systems 
wird dadurch unterstrichen, daß die Trittyes 
(Drittel) in keiner erkennbaren Beziehung zu-
einander stehen. Wird hier nicht das Entste-
hen eines sekundären Systems im Sinne Hans 
Freyers greifbar? Ein gewisser Rationalismus 
ist jedenfalls für den Schüler als eine der 
Vorbedingungen demokratischer Staatsformen 
zu erkennen.

Ein zweiter Aspekt der Reform wird in den 
meisten Lehrbüchern kaum beachtet: Es ist 
die Erweiterung
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 des Bürgerrechts auf alle The-

ten ),  eine Maßnahme, deren Bedeutung erst 
klar wird, wenn man bedenkt, daß damit der 
größte Teil der gewerbetreibenden Städter 
erfaßt wurde.

Das heißt nicht, daß Athen zu Beginn des 
5. Jahrhunderts eine demokratisch regierte 
Polis gewesen wäre. Der Rat der 500 40 ), der 
Gesetze vorberiet und wichtige Verwaltungs-
funktionen übernahm, war den Theten, der 
zahlenmäßig stärksten Bevölkerungsklasse, 41) C. Hignett, A History of the Athenian Consti-

tution, 1952, S. 157.
42) Ebenda, S. 159 ff.
43) Sterling, Der unvollkommene Staat, S. 30.
44) Hignett, Athenian Constitution, S. 193.
45) Das Verhältnis von Vollbürgern zu Metöken 
und Sklaven war etwa 60 : 8 : 32; s. dazu Heuss, 
Propyläenweltgeschichte III, S. 277 u. Geschichte I, 
S. 78.

88) Ploetz, S. 137.
39) Ploetz, S. 135, u. Geschichte (Westermann) I, 
S. 55.
40) über dessen Bedeutung vgl. M. Rostovzeff in: 
Weltgeschichte im Aufriß, I, S. 85. 

verschlossen, wie selbstverständlich alle höhe-
ren Ämter. So kann man mit Berechtigung 
von einer „Hoplite 41ndemokratie" )  sprechen, 
mit der Einschränkung, daß zwar nicht mehr 
adlige Geschlechter, aber doch hervorragende 
adlige Persönlichkeiten, durch Volkswahl le-
gitimiert, die Geschichte der Polis maßgeblich 
mitbestimmten. Nicht Demokratie, sondern 
Isonomie, rechtliche Gleichstellung, war für 
die Athener der diesen Zustand bezeichnende 
Begriff.

Bis zum Jahre 462 entwickelt sich die Verfas-
sung Athens im demokratischen Sinn. Das 
wahrscheinlich 488 eingeführte Scherbenge-
richt 42 ) (Aristoteles schreibt es dem Kleis-
thenes zu) war eine Maßnahme gegen die Ty-
rannis, sicher auch ein demokratisches Ver-
fahren zum Entscheid von Führungsansprü-
chen. Es setzte die politische Lösung, den 
Mehrheitsbeschluß, an die Stelle der bürger-
kriegsähnlichen Fehden vergangener Zeiten. 
Sterling schlägt vor, das Scherbengericht dem 
Artikel 21 unseres Grundgesetzes vergleichbar 
zur Seite zu stellen43 ). Man kann das nur mit 
äußerster Vorsicht tun. Immerhin dienen beide 
Gesetze dem Schutz der Verfassung dadurch, 
daß deren Gegner aus dem politischen Leben 
ausgeschaltet werden.

Die Veränderungen der attischen Verfassung 
werden nun wesentlich vom Heerwesen be-
stimmt. Symptomatisch dafür ist der Aufstieg 
des Strategenamtes, dem die sinkende Bedeu-
tung des Archontats enspricht; seit 487/86 
werden die Archonten (leitende Regierungs-
beamte) ausgelost. Vor allem der von Themi-
stokles betriebene Ausbau der attischen Flotte 
und der dadurch bedingte Kriegsdienst der 
Theten als Ruderer geben dieser Klasse immer 
mehr politisches Gewicht. Kriegerische, nach 
der unmittelbaren Abwehr der Perser imperia-
listische Entwicklungen und Demokratisie-
rung laufen hier parallel. Der endgültige Um-
schwung trat erst im Jahre 462 ein; er wird 
von Hignett als „Revolution" bezeichnet44 ). 
Allerdings bleibt die große Mehrheit der Be-
völkerung ohne einen Platz in der Politik: die 
Frauen, die Metöken (Zugewanderte) und die 
Sklaven; das Bürgerrecht kam nur den einhei-
mischen Männern zu 45 ).



VII. Perikies und seine Epigonen — Die radikale Demokratie 
und deren Scheitern

Für einen Zeitraum von mehr als einem hal-
ben Jahrhundert, zwischen 461 und 404, kann 
Athen — abgesehen von einer kurzen Unter-
brechung — als demokratisches Staatswesen 
bezeichnet werden. Dennoch sagt Thukydides, 
des Perikies Herrschaft sei „dem Namen nach 
eine Demokratie, in Wirklichkeit aber Allein-
herrschaft des ersten Mannes“ gewesen46 ). 
An dieser Aussage können sich die Meinungen 
entzünden: „Kanzlerdemokratie", „Telekratie" 
und ähnliche Schlagworte werden die Schüler 
in die Debatte werfen. Diese Aktualisierung 
braucht nicht irreführend zu sein, sondern 
kann zur Klärung der Herrschaftsverhältnisse 
damals wie heute beitragen, denn wir fragen 
nach Ursprung und Legitimation politischer 
Macht

46) Thukydides, Der Peleponnesische Krieg, in: 
Weltgeschichte im Aufriß, I, S. 94, und O. Kampe, 
Polis, S. 42.
47) Aristoteles, Politik III, S. 94; auch zugänglich 
in: Informationen zur politischen Bildung, Folge 
134, S. 20.

48) Dazu G. Ritter, Vom sittlichen Problem der 
Macht, 1948, S. 115 ff.
49) E. Sterling, Der unvollkommene Staat, S. 41 u. 
40.
50) A. Heuss, Propyläenweltgeschichte III, S. 317: 
Der Nikiasfriede bedeute den Verzicht Spartas auf 
die Kriegsziele von 431 und damit einen klaren 
Sieg Athens.
51) Eduard Meyer, zit. n. Bengtson, Griechen und 
Perser, Fischer Weltgeschichte Bd. V, S. 171.

Was meint Thukydides? Nicht das Volk hält 
die politische Macht in den Händen, sondern 
Perikies, doch dieser im Namen, im Auftrag 
des Volkes, was durch die jährliche Wahl zum 
Strategen und durch die immer wiederkeh-
rende Notwendigkeit, das Volk in der Volks-
versammlung zu überzeugen, zum Ausdruck 
kommt. In der Zeit von 443 bis 429 liegen die 
Entscheidungen tatsächlich im wesentlichen 
bei einem Manne, ohne daß dieser Zustand 
institutionalisiert worden wäre. Die Macht 
des Perikies war ohne Zweifel demokratisch 
legitimiert. Uns, die wir ein politisches Mandat 
für etwas Selbstverständliches halten — im 
Gegensatz zu den Griechen der klassischen 
Zeit —, fällt das rechte Verständnis für die 
Aussage des Thukydides zunächst schwer. Zur 
Ergänzung könnte man die Theorie des Aristo-
teles heranziehen, der den drei „ausgewoge-
nen" Verfassungen Monarchie, Aristokratie 
und Politie die extremen Tyrannis, Oligarchie 
und Demokratie gegenüberstellt47 ). Für ihn, 
wohl auch für Thukydides, heißt Demokratie 
eben Herrschaft des gemeinen Volkes, ohne 
daß unsere Vorstellungen von Rechtsgleich-
heit, vor allem von Toleranz und Liberalis-
mus, in diesen Begriff eingehen. An dieser 
Stelle bietet sich im Unterricht eine Möglich-
keit zur Erhellung des heute oft so undifferen-
ziert gebrauchten Demokratiebegriffs, indem 
man den freiheitlichen Rechtsstaat westlicher

Prägung von der tot
48

alen Demokratie ab-
setzt ).

Die radikale Demokratie beginnt nach dem 
Tode des Perikies: die schrankenlose Herr-
schaft der Masse in der Volksversammlung 
ohne die Führung durch einen überlegenen 
Mann. — Hier ist nun nüchtern festzustellen, 
daß dieser Staat gescheitert ist, und zwar an 
den Unzulänglichkeiten seiner Verfassung. 
Ideologen der Demokratie, so E. Sterling, wol-
len das nicht wahrhaben: „Wie uneinsichti
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g 
und ungerecht auch immer manche Beschlüsse 
der Ekklesia während des Krieges gewesen 
sein mögen, einen Beweis dafür, daß der De-
mos, wie H. E. Stier meint, überhaupt das 
,Gefühl für die Norm' verloren hafte, . . . gibt 
es nicht . . . Die gleichen Fehlentscheidungen 
hätten auch unter jedem anderen Regierungs-
system getroffen werden können." )

Die Ergebnisse der Geschichtswissenschaft — 
und sie scheint die in diesem Problemkreis zu 
befragende Disziplin zu sein — sprechen eine 
andere Sprache: Vier Jahre nach dem Tode 
des Perikies macht Sparta nach der Einschlie-
ßung eines Truppenkontingentes auf der Insel 
Sphakteria ein Friedensangebot, die radikalen 
Kräfte unter Kleons Führung setzen die Ab-
lehnung durch. Zu einem strategisch ungünsti-
gen Zeitpunkt kann Nikias dann doch einen 
Frieden zustande bringen. Dieser für Athen 
vorteilhafte Friede, der den wirtschaftspoliti-
schen Gegner Korinth diskreditiert, die Pelo-
ponnesier entzweit und sogar zu einem Bünd-
nis Athens mit Sparta führt50 ), fällt dem atti-
schen Imperialismus zum Opfer. Es gelingt 
dem Genie des Alkibiades, Nikias und wahr-
scheinlich die Mehrheit der Volksversamm-
lung zu überspielen und den Angriff auf Syra-
kus durchzusetzen. „Die Persönlichkeit hatte 
über

51

 das Staatsganze triumphiert. Indem sie 
sich zu einer großen Entscheidung nicht mehr 
fähig erwies, hatte die attische Demokratie 
sich selbst das Urteil gesprochen." ) Dieser 
Imperialismus erfährt in der brutalen Ver-
gewaltigung des neutralen Melos eine scho-



nungslose Enthüllung52 ). Darauf folgt nun 
die Verwirklichung der Sizilienpläne, die das 
Volk wie ein Fieber erfaßt hatten. Die innere 
Unsicherheit des attischen Staates zeigt sich in 
der verhängnisvollen Abberufung des Alki-
biades unter dem Vorwurf des Hermenfrevels. 
Der Ausgang des Krieges schließlich wird von 
einer Kette politischer Fehlleistungen beglei-
tet: Nach der Katastrophe von Syrakus kam 
Athen unter der Führung des Alkibiades 
411/10 noch einmal zu Siegen — wieder wird 
ein Friedensangebot der Spartaner ausgeschla-
gen. Drei Jahre später setzte das Volk Alkibia-
des nach einem von seinen Unterfeldherrn 
verlorenen Gefecht ab. Noch einmal g
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ewinnt 
Athen die Oberhand in einer der größten See-
schlachten der griechischen Geschichte, bei den 
Arginuseninseln, doch ein Sturm verhindert 
die Bergung der schiffbrüchigen Athener. „Da-
her wurden die kommandierenden athenischen 
Strategen, insgesamt sechs, vor Gericht ge-
stellt und in einem jeder Gerechtigkeit hohn-
sprechenden Verfahren durch die Volksver-
sammlung, nicht durch die ordentlichen Ge-
richte, zum Tode verurteilt und hingerich-
tet." 5)  „Vergebens hat Sokrates, der am ent-
scheidenden Tage zufällig Prytane (Mitglied 
des amtierenden Ratsausschusses) war, gegen 
die Ungesetzlichkeit eines solchen summari-
schen Volksurteils Einspruch erhoben; man 
pochte auf die Souveränität des Demos, die 
an keine Gesetze gebunden sei." )  — Ein 
Beispiel für totale Demokratie im Rousseau-
sehen Sinne! Die Demokratie h

a
atte sich damit 

selbst gerichtet54 ).

52) Thukydides, Melierdialog.
53) Bengtson, Fischer Weltgeschichte V, S. 183.
54) H. Berve, Blütezeit des Griechentums, (Herder 
Taschenbuch Bd. 56) 1963, S. 56.
54a) Bengtson, a. a. O.

55) Dies gilt in besonderem Maße für das Heerwe-
sen.
56) Ch. de Montesquieu, De l’esprit des lois, in: 
Denker über Staat und Politik, hrsg. v. W. Schwarz, 
1966, S. 36; vgl. auch: Weltgeschichte im Aufriß, 
III, S. 7, und Informationen zur politischen Bildung, 
Folge 134, S. 7.

Es wäre eigentlich nichts Verwunderliches, 
wenn der erste Versuch zu einer Demokratie 
nach einer kurzen, aber großartigen Blüte ge-
scheitert wäre. Die Geschichte spendet keine 
Belohnungen für demokratisches Wohlverhal-
ten. Im Falle Athens scheint aber eine Erklä-
rung für das militärisch-politische, vor allem 
moralische Scheitern verhältnismäßig einfach. 
Die Stadt bietet gegen Ausgang des Krieges 
ein solches Bild von Dilettantismus und Unein-

sichtigkeit, daß selbst alle Teilerfolge über-
raschen. Es fehlt eine Schicht von qualifizier-
ten Berufspolitikern, um so mehr, als diese ja 
auch als Strategen militärisch den Ton anga-
ben. Die Figuren des Perikies und des Alki-
biades unterstreichen diesen Mangel noch, ein 
jeder in seiner Weise. In früheren Jahren 
hatte aristokratische Tradition die Männer mit 
dem nötigen Sachverstand und der erforderli-
chen Integrität hervorbringen können. Aber 
nach der Auflösung der alten Ordnung und mit 
dem Fortschreiten der Zivilisation war die 
griechische Welt so kompliziert geworden55 ), 
daß man sie mit .gesundem Menschenverstand' 
allein nicht mehr meistern konnte.

Eine Volksversammlung, die nach Entmach-
tung des Areopags ohne Rat und Kontrolle der 
politisch Erfahrenen und nach dem Tode des 
Perikies ohne die Leitung durch den genialen 
Staatsmann nicht nur Sachentscheidungen fäl-
len, sondern eine kontinuierliche Politik kon-
zipieren sollte, war überfordert. Der Mangel 
der direkten Demokratie ist evident. Es fehlte 
die Konzeption der repräsentativen Volks-
herrschaft.
„Da in einem freien Staatswesen jeder, dem 
man einen freien Sinn zuerkennt, von sich 
selbst regiert werden soll, so müßte das Volk 
in seiner Gesamtheit die gesetzgebende Ge-
walt haben. Da es aber in den großen Staaten 
unmöglich ist 
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und in den kleinen mit vielen 
Ubelständen verknüpft ist, so muß das Volk 
durch seine Repräsentanten alles das vorneh-
men, was es nicht durch sich selbst vornehmen 
kann . .. Der große Vorteil der Repräsentanten 
besteht darin, daß sie die Angelegenheiten er-
örtern können. Das Volk ist dazu nicht geeig-
net, was einen der großen Nachteile der De-
mokratie ausmacht." )

Nicht nur die technischen Möglichkeiten — sie 
wären heute in Staaten jeder Größe gege-
ben —, sondern die Fähigkeit des Volkes, sich 
selbst zu regieren, zieht Montesquieu in Zwei-
fel!

VIII. Schlußbemerkungen

Montesquieu spricht von einem freien Staat, 
damit stellt sich dem Unterricht die Frage der 
persönlichen Freiheit in der attischen Polis.
Deren grundlegende Erörterung würde über 
den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen; sie 

wäre vielleicht auch Thema einer eigenen Un-
terrichtsreihe, die sich vor allem in Nord-
rhein-Westfalen, wo die Philosophie an der 
Gemeinschaftskunde teilhat, anbieten würde. 



Zur Vorbereitung des Themas sei verwiesen 
auf: H. Strasburger, Der Einzelne und die Ge-
meinschaft im Denken der Griechen, 1954, und 
H. Schaefer, Politische Ordnung und indivi-
duelle Freiheit im Griechentum, 1957; beide 
Aufsätze in: Zur griechischen Staatskunde, 
herausgegeben von F. Gschnitzer, 1969; sowie 
A. Heuss, Propyläenweltgeschichte III, S. 271 f.

Abschließend sollte man nach den besonderen 
Voraussetzungen fragen, die eine Entstehung 
demokratischer Ordnung in Athen ermöglicht 
und begünstigt haben. Die gesellschaftlichen 
Aspekte sind oben entwickelt worden. Dane-
ben wird man die Weltoffenheit einer Seehan-
delsmacht hervorheben müssen, damit eng 
verknüpft den steigenden wirtschaftlichen 
Wohlstand, der mit einer beginnenden Indu-
strialisierung im Rahmen der antiken Technik 
(größere, mit Sklavenarbeit betriebene Manu-
fakturen) zusammengeht. Der Vergleich mit 
der Entstehung der neuzeitlichen Demokratie 
in England drängt sich auf 57 ).

Selbst für die heutige Konfliktforschung böte 
das 5. vorchristliche Jahrhundert interessantes 

Material. Die Quellenlage für eine Kriegs-
grunddiskussion ist ungewöhnlich günstig — 
für beide große Kriege. Der Peloponnesische 
Krieg wäre möglicherweise als eine Auseinan-
dersetzung anzusehen, die zu vermeiden so-
wohl Sparta als 
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auch Athen gute Gründe hat-
ten, ohne daß es gelang. Beide Seiten scheinen 
den Kampf nicht gewollt, aber für unvermeid-
lich gehalten zu haben. Thukydides stellt die-
ses vergebliche Ringen um den Frieden in 
mehreren Dialogen eindrucksvoll dar. Die Un-
tersuchung einer „der berühmtesten Kriegs-
ursachendiskussionen" )  mit den Methoden 
der zeitgenössischen Konfliktforschung wäre 
eine reizvolle und lohnende Aufgabe.
Diese Überlegungen wollen eine Anregung 
sein, antike Geschichte für die politische Bil-
dung fruchtbar zu machen in einem Unter-
richt, der Bildungswissen vermittelt, das für 
die politische Bewältigung der Gegenwart von 
Bedeutung ist. Das Ziel des Unterrichts war 
ein an der Betrachtung historischer Vorgänge 
geschultes Demokratieverständnis, das hier 
und heute den freiheitlichen, repräsentativ re-
gierten Rechtsstaat kritisch distanziert, aber 
darum nicht weniger entschieden bejaht.

57) Zu den sozialen Folgen von Cromwells Dikta-
tur vgl. G. Hallgarten, Dämonen oder Retter?, 
S. 179 ff. 58) A. Heuss, Propyläenweltgeschichte III, S. 302.


